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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usters,
Mitgliedern der gesetzgebenden Räthe der helvetischen Republik.

Band m. xvi. Luzern, den 2Z. Iuny i7ss. (5Messidor, vu.)

Gesetzgebung.
Großer Rath, 2 Merz.

(Fortsetzung).
Beschluß über Methen der öffentlichen Beamten-

Wohnungen in Luzern.

E scher fodert Verweisung dieser Botschaft an die
allgemeine Baukommision, eann aber nicht unbemerkt
lassen, daß wenigstens ftinen Begriffen zufolge das
Direktorium sich sehr irrt, wenn es glaubt, daß die-
jcnigen Bauunkösten, welche in von der Nation sehr
theuer gemietheten Privathäuscrn statt hatten, von der
Nation getragen werden müssen, indem er sich nicht
erinnert, daß die Gesetzgebung je Bewilligung zu die-
sen Bauten gegeben habe: Neben dem bemerkt Er,
daß dir Bürger zu Luzern das Mullipliziren etwas
weit treiben, weil z. B. die Wohnung des Justiz-
Munsters letztes Jahr noch 5 6 Dublonen Micthzins
abwarf, und nun auf roo Dublonen angesetzt ist.
Ueber Haupt hofft Er werde die Baukommisßon diese
Botschaft in rciffe Berathung ziehen, und ersparende
Vorschlage darüber zu entwerfen wissen.

Gmür wundert sich auch über diesen Aufschlag

Rachmittags.Sitzung.
Die Gemeinde Halbhof wünscht mit der

Gemeinde Walterswyl im Canton Bern in eine Pfarrcy
vereinigt zu werden. Ander werth fodert Verwei-
sung ans Direktorium, weil wir nur allgemeine nicht
einzelne Maaßregeln bestimmen können. S6) lumps
will der Bitte entsprechen, wenn keine gründlichen
Einwendungen gemacht werden. Fierz folgt. Kühn
stimmt Anderwerth bey, dessen Antrag angenommen
wird.

Einige Munizipalitäteu des Distrikts Wan-
gen machen Einwendungen wider die Loskausimg der
Zehenden und Grundzinse. Man geht zur Tages-
ordnung.

Hans Burri, von Wierenzwyl, Distrikt Zolli-
kosen, begehrt die Erlaubniß Magdalcna Jsch, von
welcher er während seiner Ehe mit seiner verstorbenen
Frau ein Kind gezeugt hatte, henrathen zu dürfen.
Man geht zur Tagesordnung.

46 Bürger von Mauer, im Canton Zür.ich, spre-
chen einen Wald an der als Staatseigcnthum er-
klärt wurde. Schlu m pf fodert Tagesordnung, weil
die Sache ganz richterlich ist. Kühn fodert Verta-
gung bis die Grundsätze der Söndcrung von Staats-

einer Hausmiethe die ehedem 16 Dublonen war, und^nd Gemcindgut fesigcjetzt sind. Dieser Antrag wirb
«un too Dublonen ist: Bey einer solchen Behandlung"""""""""""
den» Er, werde sich Niemand wundern, wenn hic

da der Wunsch saut würde, nach Bern zu gehen,
statt sich diesen übertriebenen Hausmiethcn in Luzern
zu unterwerfen: Er stimmt der Verweisung dieser
Botschaft an die Kommission hcy, und erwartet von
dieser zweckmäßige Vorschläge.

Carrard bemerkt, daß hier die Wohnung des
B. Direktor Bays in einem Haus angezeigt ist, wel-

kr wirklich bewohnt, und Host die Munizipalität

angenommen.
Die Gemeinde Orbe im Leman, wünscht Aus-

nähme vom Auflagengcsctz, we>l sie ehedem auch keine

Grundzinse zu bezahlen hatte. Man geht zur Tages-
ordnung.

Die Gemeinde Valorbe, im Distrikt Orbe,
wünscht von Einführung neuer Weinschenken befreyt

zu werden, weil in ihrem Thal nur unter der Bedin-
gung strenger Eingczogenheit, Wohlstand möglich ist.

Kühn fodert Verlagimg bis zum Wirthshaus-Gesetz,
und freut sich über die gute Meinung dieser Gemeinde.!^Â5. îìch 5och nicht die Freyheit herausnehmen solche

willkuhrliche Ausweisungen und Abänderungen in v^n ^ fodert auch Vertagung.
-Ahnungen Zu treffen. Er stimmt der Verweis ng

die Kommission bey, welche angenommen wird.
D e slo e s fodert Verweisung an die Kommission

über Wirthshäuser. Die/er letzte Antrag wird ange-
nomznen.

Die Gein ein d e R o m ont, im Canton Fryburg,
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klagt über Aufhebung der Ehchaften, wünscht vor.
einigen Gcmeind-Aujlagen befreyt zu werden, und einen
Bothen ber.znbehalten. Auf B r o yes Antrag wird der
erste Theil der Kominission, und der zweyte dem Direkte
riuni zugewiesen.

DicGcm ein de Camber mont, imDi strikt
Mi.'den, wünscht in jeder Gemeinde einen Friedens-
richter, und daß die Gemeinden die Vogtssachcn be-

sorgen können. Custor fodert Tagesordnung, weil

Kühn bey, dessen Antrag angenommen, und in die
Kommission geordnet werden: Carrard, Rellstab
und Stein e g ger.

Die G e n', ein d e H ochd orf, im Canton Luzern,
klagt daß sich die Pfarrgemcinde Rothenburg zu ihrem
Schaden vergrößern wolle. Die Bitschrift wird dem
Direktorin zugewiesen.

Die Bürgerin Meyer, gcbohrne Zur Gilgen von
Luzern, fodert daß eine eingegebene Bitschrift, um

hierüber schon Gesetze und Beschlüsse vorhanden sind.Beybehaltung einer Leibrente, der Verwaltungskam-
Dieser Antrag wird angenommen. mrcr übergeben werde, weil sie aus den Luzerner Ge-

Die Gemeinde Montreux macht ein gleiches mcindsgüteru bezahlt zu werden Host. Weber fodert
Begehren, und man geht ebenfalls zur Tagesordnung. Verweisung an die hierüber niedergesetzte Kommission.

Bürger dcrGemcinde Roll imLcmanklagen, daßKuhn und Schlumpf folgen diesem Antrag, wel?
der ehemahlige Baronwon Roll, B. Kilchberger, in Bern
von der Schmidteu-Zunft statt im Le man in Roll
vergeldstaget werde. Custor fodert Verweisung ans
Direktorium. Kühn folgt, obgleich diese Bitschrist
einige unrichtige Angaben enthält.

Weber folgt, obgleich er nicht weiß warum noch
Zünfte vorhanden sind. Der Antrag wird ange-
nommen.

Der Bürger Si bold, von Bern, klagt wider
Gewaltthätigkeit des B. Unterstatthaltcr S t u b ers.
Kühn fodert Tagesordnung oder Vertagung bis sich

Stuber auch bey uns gerechtfertigt habe. Schlumpf
folgt dem letzten Antrag Kuhns, und fodert eine Kom-
mission zur Untersuchung dieses für die Freyheit der
Bürger nicht unwichtigen Gegenstandes. Custor
denkt wir können uns nicht mit solchen Gegenständen
befassen, und fodert Tagesordnung. Weber folgt
Custom. Huber denkt, da wir die Constitution
bewachen sollen, so müssen wir die Klage durch eine

Kommission untersuchen. D eslo e s bemerkt, daß sich

Sibold an das Direktorium zu wenden hat, und erst

wenn er hier keine Gerechtigkeit erhält, kann er sich

bey der Gesetzgebung über das Direktorium beklagen:,
er stimmt also der Tagesordnung bey. Zimmer-
mann stimmt Hubern bey, und sieht die Sache ihrer

cher angenommen wird.

Am Ztcn März war keine Sitzung.

Gro sser Rath,4 März.

Präsident: Herzog von Efsinge».
S a b h a r dt erhält ein: Urlaubsverlängerung vsiî

4 Wochen.
Pellegrini sagt daß der B. Xaver Amrhy»

mit Schmerzen vernahm, daß er auch unter dieje-
nigen gezählt werde, welche ihre Häuser um eine über-
triebcne Miethe auslcihen, indessen er den schriftlichen
Beweis vorlegt, daß er die Bestimmung des Preise?
ganz seinem Miethsmaun, den: V. Direktor Glayre,
überließ. — Er bcgcbrt daß diese Schrift an die
Kommission gewiesen werde.

Gysendörfer unterstützt diesen Antrag, versichert
aber, daß Amrhyn eben so auf der Tabelle stehe.

Zimmer mann und Schlumpf folgen.
Spengler will ihn aus der Liste der theuren

Häuservcrrmethcr für die obcrster.Gewaltcn, ausstrcichcn.

Kühn folgt Gyscndörfern und sagt, daß er nicht
Folgen wcgew für wichtig an. Dieser Antrag wird der einzige sen der so uneigennützig handelte; er wisse

angenommen und in die Kommission geordnet, H über, daß es der Statthalter Rüttimann und der Haupt-
Kühn und F i ertz. Imann Schweizer gleich gemacht haben — Dieie Be-

Bürger Martin Bau mg artn er, im Distriktmrerkung wird an die Kommission gewiesen. —
Malters, fodert Antheil an den Gemeindsgütern,! Z i m m e r m a nn legt im Namen der Baukommss-
welche er verlohren hat, weil sein Vater eine Frausion einen Brief des Finanzministers an die Kommission
heurathete, die nicht daS Mannsrecht besaß. Schlumpf
will dieser Bitschrist svgsteich entsprechen, weil sie ganz
billig sey. Fierz fà-xt eine Kommission um den
Gegenstand sogleich im Allgemeinen zu behandeln.
Custor folgt Fiertz. Weber stimmt Schlumpf
bey. Kühn bemerkt, daß' wir nicht rückwirkende
Gesetze machen können, unds'dert eine Uniersuchungs
CommiMz, Schlump fbch.tzrt. Sec ret an stimmtMristischen Männer, die der Ration keinen Kreuze?

über die Bauten der Regierung vor, worinn er be-

gehrt einige schon angefangene Verbesserungen in der

ihm angewiesenen Wohnung beenden zu dürfen, wel-
ches für den Dienst der Republik höchst nöthig sey,

und die Summe von 600 Livres nicht übersteigen

soll. Er trägt an, diesem Begehren zu entsprechen.

Kubn sagth der Finanzminister ist einer jener
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»hne Noch ausgeben. Ich begehre'daß seinem Be-'angezrmdet fondern unauslöschlich gemacht haben?
zehren mit Urgcnz entsprochen werde. Dieser Antrag Wellt Ihr, daß jeder rechtschaffene Weise sich in Eu-
wird angenommen.

Hu der erstatt^ folgenden R
ltchkèit beschioffen wirb.

jrenr Werk erkenne, jeder Bürger Euch in seinem Gc-
pctt, dessen Dring-wissen sage und gestehe, Ihr gebt der Republik die

beste Regierung die euch möglich ist und macht das
Volk so glücklich M Ihr könnt e Richtet gute National-
Stiftungen ein.

B. Gesetzgeber! Laßt uns keine derselben versau-
Gute Gesetze gründen die Wohlfahrt der burger-mm! fie find alle für die künftige Glückseligkeit des

lichen Gesellschaft. Die strenge Vollziehung der Gesetze Vaterlands wichtig, sehr wichtig! in dem Verhältnisse
slicks tv»

Bürger Repräsentanten!

richtig. So unumgänglich nothwendig sie sind, eme
Nation vor dem Krebsschrltte zu bewahren, so un-
genügsam sind sie, das Volk aus dem gewöhnlichen
Echneckcngangc zu bringen, seine Annäherung zum
Ziele zu beschleunigen. Wohl stellen sie den Staats-
körpcr auf die Beine, nähren ihn, erhalten ihn ge
fund, aber sie bringen ihn nicht vom Fleck, sie

beschleunigen seinen Wachsthum nicht, erregen seine
Lebenskraft nicht. Das heißt, sie geben ihm nicht
Sitten nicht Gcmeingeist, nicht Vaterlandsliebe.
Irren wir nicht? Haben die Gesetze keinen Einfluß
darauf? Können sie nicht die Hindernisse aus dein
Wege räumen, Anlag zu ihrer Entwickelung geben,

Ein« der wirksamsten, wichtigsten, nach den Schu-
len die nützlichste, vor allen die angenehmste Stiftung,
ist die Stiftung der Volksfeste.

Volksfeste! Bürger Kollegen! Der Genius der
Menschheit segnet den Mann, welcher das erste stiftete
Der Mann hatte gewH einen großen Geist und ein
noch größeres Herz! Gesegnet sey seine unbekannte
Asche! Bolsftste, ich ftyre ein Fest im Geiste, wenn
ich überlege was sie werden können, wenn sie zweck-

mäßig eingerichtet werden. Nicht Pnink, nicht Lärm,
nicht Leichtsinn, nicht Ueppigkeit, nicht Schwelgerey,
zeichne den Festtag vor den gewöhnlichen aus! das
ist der Hoffeste Theil, welche die Fürsten scherten, oder

sie in ihre? Bahn leiten, in ihrem Gange befördern? ihren Sklaven zu schern gaben, um sie noch tiefer
O ja! das können sie. Sie sollen es, und Sie sind herab zu würdigen.
dazu nothwendig. Wenn die Gesetzgeber Recht und Das Wesen d.er Volksfeste ist Wichtigkeit, Zweck-
Pflicht ausgetheilt und vorgeschrieben haben, so soll Mäßigkeit, Würde, Herzlichkeit, Freude!
diese Triebfeder der gesellschaftlichen Vervollkommnung! Der Anlaß des Festes muß für die ganze Nation
ihr Hauptaugenmerk seyn. Wir sagen also nur, mir.interessant, jedem Bürger heilig seyn. Die Feyerlich-
den Gesetzen allein ist nicht alles richtig fie allein keiten müssen nicht leeren Schall und bedeutungslosen
geben sie nicht. Aber mächtigen Einfluß haben sie!Anblick gewähren, von welchen in der Seele nichts
darauf! sie schützen die Reinheit der Sitten, sie nn-zurückbleibt. Sie müssen einfach, geschmackvoll und
terstutzen die Aufklärung, sie ermuntern durch Beloh-
mmg zur Tugend, sie ehren vorzüglich die erste aller
Tugenden, den Patriotismus, ich sage die Vaterlands
liebe.

ihre Pracht der Majestät des Volkes angemessen und
dem Nativnalcharakter angepaßt seyn.

Sie müssen den Geist unterhalten, das Herz erheben,
die Meinungen verähnlichen, die Gemüther zusammen

Alle Menschen sind empfänglich für sittliche Verschmelzen. Das zufriedene Lächetn der Väter muß die
vollkommung, alle Verbindungen für Gemeingeist, allei Jugend erwecken, die? zadenthränc in den Augen der
Volker für Vaterlandsliebe, und wohl vorzüglich dasMuttcr sie rühren!
Helvetische! j Der nicht unbedingte Hofnung gebende Blick des

Ihr Gesetzgeber dieses freyen Volkes, dörst das Mädchens muß den Jüngling in seinen großen Ent-
Beyspiel der Gesetzgebungen freyer Völker vor euch/sch össen bestärken, und die Knaben von Heldenthaten
der Griechen, Römer, Franken nicht unbenutzt lassen/träumen. Alle C'asscn muffen nach und nach Gegen-
Es ist Euer« Pflicht wie sie, mit guten Gesetzen gute stand, alle bald Zuschauer, bald Velbstbandelnde seyn.
National-Stiftungen zu verbinden. Jede Kraft der Seele muß erhebt, gestärkt und erfreut

Wollt Ihr das nothwendige, nicht mir mit dem werden. Selbst das Gewissen soll Theil daran haben,
nützlichen, auch mit dem angenehmen verbleien ?!Mit Gotte.'vereb ui'g soll sich das Gemüth aller Bür-
woll: ihr die Revolution auf Moralität und Weisheitiger am Anfang des Tages samu.-en, und zu jedem
gründen und mit Volksgs«ck-beschließen? Wollt Hhr'.erbadenen Gefühl stimmen» Der große menscherwe»-
Pas Heilige unsichtbare Jener Per Freyheit nicht nuribtt.dende Gedanke, daß wir alle Kinder eines Gottes
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And, sell tieft Wurzeln in den Herzen aller verschíe-j
venen Glaubensgenossen schlagen, daß die späten Nach-
kommen, wenn Oligarchie und Anarchie vom Erd-
boden verschwunden und Nomocratie überall eingeführt
ist, reif seyn mögen, mehr als Volksfeste, Feste der
Menschheit zu schern.

An den Volksfesten muß das Alter geehrt, die
Jugend ermuntert, das Verdienst belohnt, die Tugend
gepriesen, das Volk belehrt, die Bürger verbrüdert
und aller Menschen Herz erfreut werden.

Welche Wirkung muß die Wahrheit, die reine Wahr-
heit nicht machen, auf unser zur Freyheit schon lange,
zurPhilosophie und Lebensweisheit noch lange nicht reifes
Volk! Wenn sie so an sein Herz in sein Gemüth kom-
meu kann? Welche Wirkling auf unsere nächste Nach-
kommen, wenn ihr so jede Bürgertugend zur Leiden-
fchaft gemacht, für jedes Laster Verachtung eingepflanzt
wird? Auf welchen Gipfel der Begeisterung können
solche Stiftungen nicht Heldenmuth und Vaterlands-
Liebe treiben, bey einem starken, tieffühlenden, sitt-
lichen Volke, wie die Schweizer sind! Können wir
anders, als bey diesen Betrachtungen, von der Nütz-
lichkeit der Volksversammlungen innig überwiesen den
Wunsch in der Seele fühlen, unser ganzes Volk ver-
sammlen zu können.

Unmöglich ist freylich die Erfüllung solch eines

Wunsches, er muß der Begeisterung vergeben wer-
den, denn als Ideal leitet er uns, auf Grundsätze,
welche die überlegteste Freystaatsklugheit mit Beyfall
aufnehmen muß. Nemlich die Volksfeste, müssen all-
gemein in der ganzen Republik seyn, und keine beson-

dere dörfen vom Gesetz erlaubt werden, und diese Feste

müssen in allen Gemeinen zu gleicher Zeit und auf
eine so ähnliche Weise gefeycrt werden, als es die

Umstände zulassen, und der Unterschied soll nur im

Der grosse Rath an den Senat.
Der 'große Rath, nachdem Er seine Kommission

über die Vollziehung des Gesetzes vom 6ten Horuung,
das Nationalfest vom roten "April betreffend, ange-
hört,

In Erwägung, daß am roten April von den Stell-
Vertretern des Volks, die Einheit, Untheilbarkelt und
Unabhängigkeit der helvetischen Republik proklamiert
und die repräsentative Verfassung in Thätigkeit gebracht
und dicscrTag zu einem beständigenNatisnalsestc eingesetzt
wurde.

In Erwägung, daß sie der beste Anlaß sind, Ver-
dienst zu belohnen, Tugend zu ehren und Vaterlands-
Liebe fortzupflanzen.

In Erwägung, daß sie mit Geschmack, aber ein«

fach, ohne große Unkosten, würdig und schlich solle»
gefeyert werden.

Hat nach erklärter Urgen; beschlossen:

r) Den roten April soll in allen Gemeinen Heb«
vctiens das Fest der einen und unthcilbaren Republik
und ihrer Unabhängigkeit geftyett »verden.

o) Am riten des Abends nach vonncmmtergang,
sollen in den Gemeinen, wo sich Artillerie-Stücke
befinden, drey Vordereitungsschüsse gethan werden.

z) Den roten Morgens bey Aufgang der Sonne,
sollen Freudenschüsse geschehen, alle Glocken geläutet
werden, und an allen schicklichen Orten die National-
Farben wehen.

4) Ungefähr eine Stunde hernach, oder wie es
die Umstände erlauben, sind alle Glaubensgenossen der
verschiedenen Religionen eingeladen, einem dem Aulasse
anpassenden Gottesdienste beyzuwohnen.

s) In dem Hauptorte der Republik wird sich der
Äeusseren der Feyerlichkeiten statt finden. In dieser große Rath um acht Uhr zu einer feyerlichen Sitzung
Rücksicht darfauch der Gesetzgeber, in Aufstellung sei-chcrsammeln. In derselben wird der im vorigen Jahre
ner Bestimmungen, nicht zu umständlich seyn, sondern fürs Vaterland geschehenen ansgezeichneten Thaten,
soll diese der Regierung überlassen. ehrenvolle Meldung geschehen.

Was den Tag des i2ten Aprils insbesondere an-^ Der Präsident und einige andere Mitglieder wer-
betrift, so hat Euere KommWou geglaubt, daß bey

dem Fest der einen unthcilbaren Republik in Ihrer
jetzigen Lage vormerklich auf ihre tapferen Vertheidiger
Rücksicht zu nehmen sey, und hat deswegen die helvetische

Heldcntugend zum Bräutigam des Festes gemacht.
Von diesen Grundsätzen überhaupt, mit diesen

Gesinnungen belebt, und die Umstände des Staates
überhaupt, sowohl als die seines Schatzes insbeson-
dere erwägend, legt Euch Euere Kommission, über die

Feyer des i-ten A?rils, folgenden Entwurf eines Bc-
Musses vor:

den kurze und passende Reden halten.
6) Der Senat wird sich um zehn Uhr versamm-

len, und ftyerliche Sitzung halten, wie der große
Rath.

7) Es soll ein ausgezeichneter Ehrenplatz für die
fremden Minister, iin inneren beyder Nathssäle
bereit seyn, und dieselben zu den Sitzungen eingeladen
werden.

«) Um zwölfUhr soll das Vollziehnngs-Direktorium
die Feyerlichkeit begehen; sein Präsident wird den in
Thätigkeit gesetzten Vaterlandsscrtheidigern die Fahne»
öffentlich überreichen. Aie übrigen Umständlichkeiten



für dasselbe sind seinen eigenen Verfügungen überlassen.
s) Inder ganzen Republik soli die Jugend, welch?

im Fall ist, die Waffen zu empfangen, sie diesen Tag
öffentlich empfangen, nachdem die Greife über 60 Jahre,
sie werden vor dem Altare des Vaterlandes niedergc-
legt haben.

ios Hernach treten schöne, gesittete Mädchen in
reinlichem einfachen Anzüge hervor und biethen Blu-
menkränze und Sträuße den künstigen Siegern an.

dieser Artikel nur ein freyes Fest, denn nie wird man
zu einem Gottesdienst zwingen; allein welche Religion
wir auch ausüben, beten wir den gleichen Schöpfer an.

S ch lumps will noch den Znsatz beyfügen: oder
wie es die Umstände erlauben. Dieser Antrag wird
angenommen.

Art. 5. Marcacci will jedem Mitgliede erlau-
ben seine Empfindungen an den Tag zu legen. Er
wünscht, daß es hieße, der Präsident uud andere
Mitglieder.

H u ber will wenigstens sagen: ein i'g'e Glieder,n) Die Knaben erscheinen beym Feste in Feyev
Neidern von ihren Lehrern begleitet. îsèmff wenn man in Enthusiasmus komme, so würde»

12) Das würdige Alter und Bürger die sich im die andern Gewalten verspäthet.
verwichencn Jahre durch vorzügliche Thaten fürs Va- A n d e r w e rth unterstützt aus dem gleichen Grunde
terland ausgezeichnet haben, erhalten Ehrenplätze am den §.
Feste. F i e rz findet, daß einige Glieder ihre durchtriebene

tZ.) In den Gemeinden wo grobes Geschütz vor- Beredsamkeit an diesem. T»ge zeigen möchten; allein
Handen ist, sollen Salven geschehen. Die bewaffnete â gelehrten Glieder konnte.: doch mcht reden, und
Manschast erscheint in den Waffen. Die öffentliche darum wünschte er, daß nur der.Präsident rede.

Beamten in ihrem Costume. H u b er glaubt es habe alle Tage Gelegenheit ge-

frryml Hin.mel begangen werden.
^

spräche, und der Präsident soll das Fest nicht allem
tF) Das Fest soll, so es die Umstände begünstigen, schern. Will man aber den Artikel nicht annehme»,

mit Musik und Gesang belebt, und mit fröhlichen so stimme ich zur Vertagung.
Tanzen beschlossen werden. Cu st 0 r unterstützt den Artikel.

t6) Die nähern Bestimmungen sind der Verfü- Weber folgt F i erz. Der Präsident sey das Or-
gung des Vollziehungs - Direktoriums überlassen. <M der ganzen Versammlung, und suhlen sich den»

samkeit, feige Jünglinge und ungerathene Kinder dürfen das Wort zu gestatten
âjammlung ad ihnen

zu Hauie bleiben.
^

C a rra rd unterstützt die von Huber vorgeschlagene
e«) Dieses Gesetz soll sogleich gedruckt, m. der Mf<,ff„ng. Es sey dann weder zu viel noch zu wenig,

ganzen Republik bekannt gemacht, und wo es nöthig Marcacci sagt: Weil es die Zeit nicht erlaubt,
M angelchlagen werden. daß alle Glieder reden können, so stimme ich Fierz

Kühn dankt der Kommistion für ihren zweckmäs-bey, denn es ist den Grundsätzen zuwider, Ausnahme»
sigen Vorschlag. Der i2te April ist ein Tag der zu Gunsten von einzelnen Gliedern zu machen,
viele Wunden heilte, auf den wir alle mit Freuden, H u b er vertheidigt nochmals seine Meinnng. Am
zurück sehen, weil er uns zu einem Volk machte, l i ten Abends werde ein Präsident erwählt; er werde
Er ist nahe — ich begehre daß das Gutachten Artikel
weise behandelt werde.

Die ^ weift Behandlung wird erkennt.
Die Art. 1, 2 und 3 werben sogleich angenommen.
Art. S ch lumps sagt: mit der Sache bin ich

emig, nur glaube ich, es sey zu frühe am Tage, und
denn müssen Verfügungen getroffen werden, wegen
den Orten wo mehrere Religionen und nur eine Kir-
che ist.

Hub er sagt: Der Rapport ist nicht auf die klei-
mn Gemeinden besonders berechnet, und man muß
sich nicht an die Minute binden; man darf auch nur
»as Wort: ungefähr hinzusetzen. Ucbcrhaupt bestimmt

also nur aus dem Stegreife reden. Es sey aber nö-
thig daß die Reden überdacht werden, da sie wahr-
scheinlich gedruckt werden, und darum werde der Prä-
lident kurz seyn.

Billeter folgt Fierz. Er habe in Frankreich
gesehn, daß wenn mehrere redten, man bey der erste»
Rede in Entzücken gerieth, und beyder letzten einschlief.
Man werde nur müde.

Suter unterstützt Hubers Abfassung, »der Prä-
sident und einige Glieder."

Dieser Antrag wird angenommen.
Die Artikel 6, 7, s, s, io, n, «r,

is und 16 werden ohne Einwendung anzenomiue»«
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Art. 57. Guter. Ich habe nicht viel dawider zu
sagen, alv.in der Gesetzgeber soll befehlen, und darum
begehre ich, daß es heiße sie sollen zu Hause bleiben.

H u b^e r vertheidigt den Artikel. Sonst müßte vor-
her ein <i-!:rcnger!cht errichtet werden, und es sey nur
eine Anzeige, daß man die Tugend lobe und ehre,
und das Laster verachte.

Eg g v. Ell. will den Artikel als zwecklos aus-
lassen.

vchlu m pf sagt : Ich nicht, mir ist dieser Artikel
der liebste, und ich unterstütze Hubcrn.

Desloes folgt, auch noch ausdemGrund, weil
das Fest volkreicher seyn werde.

Der Artikel wird angenommen.
Anderwert h legt folgendes Gutachten vor, und

begehrt die Urgenz, die sogleich erklärt wird.

An dn Senat.
Auf die Einladung des Vollziehungs-Direktoriums

vom 5 3ten Hornung
In Erwägung, daß zusolg den durch das Gesetz

vom 2um Dezember i7S3 aufgestellten Grundsätzen
die öffentlichen Ankläger den Advokaten-Beruf in ihrem
betreffenden Bezirk sticht ausüben können.

In Erwägung, daß die häufigen Arbeiten der
Genchtschreibcr nicht erlauben, daß sie einen andern
Beruf daneben treiben,

sälligkeit versetzt werden könnte, nach Luzern zurück,
so ward mein Schmerz über die Trauerszene, von
der ich mich entfernt hatte, noch durch die so une?-
warteten als kränkenden Reden vermehrt, die, wie
ich hören mußte, gegen mich gefuhrt wurden, und
von solcher Art sind, daß ich es mir billig zur Pfiicht
mache, mich gegen dieselben öffentlich zu rechtfertigen.
— Ich hoffe dieser Pflicht durch die bloße, ungekün-
stelle Erzählung der Thatsachen Genüge zu leisten.

Ich reiste den 2-lstm AprillIwiuglicher Familien-
Angelegenheiten halber nach Schwyz; ich entschloß
mich um so eher zu dieser Reise, als ich zugleich das
Vergnügen hatte, die Gattinn des Br. Repräsentanten
Webers dorthin zu begleiten; ich nahm keine andere
Kleidungsstücke mit mir, als ein einziges Hemd und
mein Nachtzeug, ungeachtet ich nicht das mindeste
von Kleidung mehr in Schwyz vorräthig habe, wie
es der genaueste Untersuch meines Hauses beweisen
wird; denn ich war fest entschlossen, auf das späteste

am Sonntage wieder nach Luzern zurückzukehren. Ich
reiste um so sorgenloser, als kurz vorher Leute aus
diesen Gegenden mich versichert hatten, daß alles in
meinem Vaterlande ruhig icy.

So ganz ruhig fand ich es aber doch bey meiner
Ankunft nicht. Unwillen und verschlossene Wuth war
auf vielen Gesichtern lesbar. Allgemein war man bc-

sorgt, daß bey einer allenfalls vorkommenden gemalt-
H"î der große Rath nachdem er die Urgenz Truppenaushebung sich wa.der schreckensvolle

Es Nîn l-m «d.°-à.«m,s- dm dâ«'.7U-« w?,
dem Gejetz vom 2 rsten Dezember 1,9s verzeichneten^ würde, als Leute gewaltsam ausheben zu lassen.
Beamten ftrncrs ausgeschlossen

5) Der öffentliche Ankläger bey dem obersten Ge-
rjchtshof in der ganzen Republik.

s) Der öffentliche Ankläger bey dem Kantons?
Gericht in seinem Kanton.

2) Die Gerichtsschrciber in der ganzen Republik.
4) Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt, in ganz

H-lvetien bekannt gemacht, und wo es nöthig ist,
angeschlagen werden.

Luzern den àn Mär; 5799.
(Die Fortsetzung im nächsten Stück.)

Umständliche Darstellung der neuerlichen Er-
eignisse im alten Kanton Schwyz, verbun-
den mit der Rechtfertigung des Bürger
Senator Redings, der sich zufälliger
Weise in eben dem Augenblicke im Vater

Bey dieser Stimmung des Volks ward ans einmal
der Befehl ausgestellt, innert wenigen Stunden das

Kornmagazin in eine Kaserne für fränkische Besatzung
tu verwandeln. Dieser plötzliche Befehl hatte freylich
die Besorgnisse des Volks über eine nahe Truppen-
Aushebung sehr vermehrt. Indessen war man doch

„och weit entfernt, je einen Auftritt zu vermuthen.
Am Samstag, den 27sten Aprst, war noch alles in
und um den Flecken ganz ruhig; und die Einwohner
desselben legten sich, ohne die mindeste Sorge, zu

Bette.
Schon hatte ich mit dem Br. Vcroldinger die

Anstalten getroffen, morgens in seiner Gesellschaft
nach Luzeru zu verreisen; als um 4 Uhr in der Früh?
einige Schüsse in der Ferne gehört wurden. —

Dadurch ausgeweckt, sah man von verschiedenen

Seiten her Bauren in Hirthemdcrn, bewaffnet gegen

^ ben Flecken anrücken; die Patrouille der fränkischen
lands vchüild, WO diese vc^lldtcck ^ckftN.».jH^àng gab auf einen Trupp dieser Bauern,, der
stch ereigneten. ssihr begegnete, Feuer. Die fränkischen Soldaten ka-

Kaum war ich von Sckwvj aus der gewaltsamsten!men aus den Häusern, sammelten sich hie und da,

Lage, in die Mals ei» Mann durch die faraieste Zm so gut sie konnten, und es fielen zwgchen ihnen uns
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Sen Vauren verschiedene Gesichte, das heftigste aber
be? der Kaserne, vor.

Auf beyden Seiten blieben einige Menschen; meh-
eere wurden verwundet. Die fränkischen «Soldaten,
welche das Gewehr wegwarfen, und um Pardon ba-
den, wurden geschont und gerettet; unterdessen meng-
ten sich viele gutgesinnte Bürger mit Leibs- und Lebens-
Gefahr unter das Volk, um dieses von fernerer Ver-
folgung der Franken abzuhalten.

Vielen gelang es auch, sich nach Brunnen zu reiten.
Freylich kam es unterwegs zwischen ihnen und Truppen
von Banren, auf die sie stießen, hie und da zu blutigen
Gefechten. Viele Franken retteten sich dennoch nach

noch anwesenden Beamteten werden mit der Zeit bc->

zeugen, was für unseligen Folgen einzig dadurch vor-
gebogen worden sey. Man forderte vor allem aus
mit Festigkeit von dem Vwke, daß es sich nicht die
geringste Ausschweifung mehr erlaube, und erklärte
ihm, daß man widrigen Falls sich feiner gar nichts
annehmen, und eher sich auf der Stelle umbringen
lassen werde. Das Volk versprach alles; nur darauf
bestand es fest, daß keine Truppen in dem Lande aus-
gehoben, und keine hineingeschickt werden sollten. Wer
es gewagt hätte, diesen Bedingnissen zu widersprechen,
oder dem Volke die Verthcidigungsanstalten auf den
Fall hin zu mißrathen, der würde Mißtranen, Wuth

Brunnen, und auf die Schiffe; indem sie ihre Gc- und Verzweiflung, und alle ihre fürchterlichen Folgen
wehre ins Wasser warfen. Einige wurden noch am aufs äußerste gebracht haben. Asian mußte dem Volke
Bord gefangen, und nach Schwy; geführt, ohne daß
ihnen einiges Leid zugefügt wurde. Die Äauren,
welche den Angriff auf den Flecken und gegen die
Franken gemacht hatten, versicherten nachher, daß ihre
Absicht einzig dahin gegangen sey, die Franken zu cnt-
wassnen, oder zu verjagen, und daß keiner aus ihnen
getodtet worden wäre, wenn sie nicht Widerstand ge-
leistet hätten.

Unterdessen ward in den meisten Kirchsprengeln die
Sturmglocke geläutet. Von allen Seiten her strömte

versprechen, diese Bitte an das Direktorium gelangen
zu lassen, um fernere, noch unglücklichere Austritte zu
verhüten. Der Bürger Unterstatthalter, die Glieder
der Verwaltnngskammer, von der gutgemeinten Ab-
sicht dieses Benehmens überzeuget, wüvkten selbst zu
diesem einzigen möglichen Rettungsmittel mit. I»
alles aber, was von diesem Ausschuß gethan wurde p
setzt? das Volk ein unbezwingliches Mißtrauen.

Eine bewaffnete Menge umgab das Rathhaus,
andc-e bewachten das Vorzimmer der Rathsstube; oft

das Landvolk in den Hauptflccken. Fürchterlich warchrang ein ganzer «schwärm in dasselbe bewaffnet hin-
in kurzem die ans dem Platze zusammengedrängte cm. Gleichsam unter gezückten Morgensternen und Gc-
Menge bewaffneter Männer. Diejenigen, welche den wehren mußte ihren Forderungen entsprochen, muß-
ersten Angriff gegen die Franken gemacht hatten, tha-itcn die Schreiben versaßt, dem Volke abgelesen, und
ten nun ihrerseits alles mögliche, um das gesammte durch Leute aus dem Volke selbst denselben angenehm
Volk für ihren Plan und ihre Absich- zu gewinnen;!gemacht werden. Einzig auf diesem Wege gelang es,
auf der andern Seite bejammerten alle gütgesinntessdaß die gefangenen Franken geschont, in der Kaserne
Bürger die leicht vorher zu sehenden Folgen dieses un-Purch ausgesuchte Wachen bewacht, die Verwundete«

und besorgten eine fürchterliche Szcnejm Privathäusern und Spitälern verpflegen, die Es-seligen Schrittes.
nach der andern, wenn nicht rechtschaffene Männer festen der Offiziers,
auf die irrgeführte Menge zu wirken in Stand gesetzt
würden. — Der größte Theil des Volks selbst, wie
es nach einer raschen, unüberlegten That zu geschc-

die Kasse des Quartiermeisters
gerettet, die noch anwesenden Glieder von den ksnsti-
Wirten Autoritäten respektiert, Ströme von Bürger-
blut erspart, und vom Volke die Versicherung gege-

hm pflegt, fimg an verlegen zu werden, und zu cm-den wurde, sich, wenn diese zwo Bitten gewährt wär-
pfinden, daß es ohne weitere Leitung sich nicht mehr'den, übrigens der Regierung zu unterwerfen,
zu retten wisse. In dieser Verlegenheit bildete es aus> Es war um so schwieriger, es auch nur dahin zu
den Bürgern Ältlandamman Schueler, Pfyl und Weber,
Landshauprmann Reding, Altstatthalter Abyberg
Salzdircstor Castcll, Landschreiber Ulrich und Gutter,
einen Ausschuß, dem es aber zwey Bauern aus jedem
Kirchgänge zugesellte. Ich ward durch vier bewaffnete
Männer in meinem Hanse abgeholt, um auf dem
Rathhause zu erscheinen. Sich den Forderungen des
Volkes widersetzen, es sich selber überlassen, und das
Losungszeichcn

"
zu allen Grmelthaten geben, würde

eines gewesen seyn. Jeder vernünftige Mann mußte
noch froh seyn, diese Gelegenheit zu denuven, um ei-
mgen Einfluß auf das Volk gewinnen zu können. Die

bringen, als inzwischen Berichte von denen in Ury
einliefen, und unser Volk von jenen aufgefodert wur-
de, sich mit diesen eitlen Bedingnissen nicht zu begnü-
gen, sondern vereint mit ihnen für die Wiederbehauv-
tung der alten Verfassung ihrer Väter das Aeusscrstö

zu wagen; da zumalen noch aus einigen Gegende»
des alten KantonS Zug sich Leute angeboten hatten,
zu gleichem Endzwecke sich mit ihnen zu vereinigen:
jedoch hatte das Volk durch die ernstlichsten Borstet-
iungcn davon abgeschreckt, bis anhin die Vereinigung
auf diesem Fuße von der Hand gewiesen.

Indessen hatte man vielen Grund zu besorge»,



daß es endlich zu gleichen raschen Entschließungen hin-
gerissen werden möchte; da unglücklicher Weise alle

Gemeinschaft zwischen den Distrikten Ury und Schwyz
offen gelassen war, und sie sich ihre Plane wechselseitig
durch Botlsschaften mittheilten.

Diese Bcsorgniß mußte natürlich bey den anwe-
senden Beamten den Wunsch erzeugen, die Regie-

rung von der wahren Lage der Dinge unterrichten zu

können.
Bürger Verwalter Stockmann fiel auf den Gcdan-

ken, den Baurcn ron dem Volksansschuß, den Antrag
zu machen, jemand nach Lnzcrn abzuordnen, um über

ihre schriftlich erlassene» Bitten wenigstens eine münd-

liehe Antwort zu erhalten.— Das Volk, unter wel-
chem viele b.y kälterm Nachdenken über die Folgen des

gethanen Schritts immer reuiger und verlegener

geworden waren, konnte endlich dahin gestimmt wer-
den, den Bürger Verwalter Stockmann und mich mit
dem Auftrag zu entlassen, uns für die nochmalige
Rettung dieses unalücklichen Landes zu verwenden.

Durch diese unerwartete Wendung gelang es dem

Br. Verwalter Stockmann und mir, uns aus einer

Lage zu ziehen, die so viel Gewaltsames, so viel

Gefahr- und Schreckenvollcs hatte, daß es nur der-

jenige begreifen kann, der sich jemals selbst in einer

ähnlichen «Stellung befunden hat.
Das ist der wahre Hergang dieses unglücklichen

Auftritts, wie er mir theils ans glaubwürdigen Bc-
richten, theils als Augenzeuge bekannt ist. Doch
ich weiß wohl, daß noch viele, sonderbar Jene, die

so gerne jedem Argwohne, jeder Vermuthung Raum
in ihrem Herzen geben, denen oft der bloße Name
schon ein vollgültiger Bewciß ist, dieser meiner Er-
zählung kaum Glauben bcymcsscn, oder wenigstens
immer noch sagen und fragen werden, wie es wohl
möglich gewesen sey, daß ich von diesem Ausbruche
nichts vorher gemerkt, noch geahndet, und warum
ich mich nicht vor demselben zurück begeben habe?
^ Zu Beantwortung dieser Frage will ich hier noch

nachholen, was mir von der Veranlassung dieses Auf-
tritts bekannt ist; und ich bin überzeugt, daß diese

Veranlassungsgründe Jedem natürlich und hinreichend
scheinen werden, der lieber der Wahrheit als hämi-
fchen Muthmassungen glauben will.

Ich habe schon oft gesagt, daß die plötzliche Ein-
richtung der Kaserne, das Volk über eine nahe bevor-
stehende Truppcnaushebung in ängstliche Besorgnisse
verletzte. Dazu kam noch, daß am Freytage, den
Lösten April, die in dem Distrikte Ury eingerückten
fränkischen Truppen von dem dortigen Landvolke zu-

rückgetrieben wurden. Das Aufschn, welches dieß
unglückliche Ercigniß im Dinrlktc Schwyz erregte,
und die ohne dieß schon mißliche Stimmung benutz-
ten einige ausgewandert Banren, die in der folgenden
Nacht zum Vorscheine kamen, sich persönlich in einige
Kirchgänge verfügten, i» andere ihre Anhänger aus-
sandten, um das Volk zu einem ähnlichen Ausstände
zu verleiten. Viele durch allerley Vorspieglungen, und
einige selbst mit Gewalt zu diesem unglücklichen Zuge
mit fortgerissen.

Mancker rechtschaffene Mann von äußern Kirch-
fvrengeln, hatte sich auch einzig in der Absicht zu ihnen
gesellt, um so viel möglich die Gräucl der Szenen zu
vermindern. Es ist eine allgemeine bekannte Thatsache,
daß diese ehrlichen Leute die Rettung vieler fränkischen
Soldaten bcwürkt, und manchem Verwundeten in
der Hitze der ersten Auftritte das Leben mit Gcsabr
des ihrigen gerettet haben.

So kam durch den Zusammenssuß plötzlicher fata-
lcr Begebenheiten dieser unglückliche Ansbnich in ei-
ner Nacht zu Stande, ohne daß man im Flecken nur
etwas davon vermuthet oder geahndet härte. Mich
wenigstens sollte von jedem dießfälligcn Verdacht die
einzige Betrachtung rechtfertigen (wenn auch sonst das
Widerfinnige desselben nicht aus dem ganzen Zusam-
mcnhang der Umstände hervorleuchtete), daß ich nicht
die Gattinn des Repräsentanten Webers mit mir nach
Schlvyz geführt haben würde, wenn ich solch einen
Austritt auch mir von Ferne hatte besorgen können.
Oder könnte wohl icmand Unmensch genug seyn, das
Weib seines Freundes der augenscheinlichsten Gefahr
auszusetzen, um ein tolles Unternehmen zu bemänteln?
Würde ich aber dann meine eigene Frau und Kinder
und alle meine Habscligkciten in Luzcrn zurück gelas-
sen haben, wenn ich mit einiger Kenntniß von so ei-

nein Plane, und in der Absicht nach Schwyz gcgan-
gen wäre, um an so einem unseligen Beginnen auch

nur den mindesten Antheil zu nehmen?— Würde ich

endlich alles nur mögliche versucyt haben, mich den

Händen des Volks zu entreißen, wenn ich mit dem-
selben einverstanden gewesen wäre?

Doch es würde die gesunde Vernunft beleidigen,
wenn ich mehrere Rechtfertigungsgründe anführen
wollte; da es mir nur um das Urtheil der Vcrnünf-
tigcn und Rechtschaffenen zu thun ist. Auch schließt
ich mit der frohen Zuversicht, daß ich hinreichend bey

jchem gcrcchtfertigct seyn werde, der mich nicht nach
dem täuschenden Anschein, mit blinder Leidenschaft:
sondern nach der gewaltsamen Lage beurtheilt, m dit
ein fatales Ungcsäyr mich stürzte.
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bekleidet, hätte einen schädlichen Einfluß auf die un-
tern Gerichte. Dem Kantonsgerichtschreiber darf et
nicht erlaubt werden, weil, wenn der Fall apvcllirt
wird, er dann das Protokoll führt, und für die Ge«

genparthcy gefährlich wäre. Zu Custorn könne er aber
aus den von Kühn angeführten Gründen unmöglich
stimmen. Vernachläßigt er sein Amt, so werde erà abg-scht.

î A m m a nn folgt; um so mehr da der öffentliche
r. wird ohne Einwendungen ange- Ankläger eine anständige Besoldung hat.

Joinini folgt auch aus dem Grunde, weil et

Präsident: Herzog von Effingen.

(Fortsetzung.)
Beschluß des Gutachten vom Iktcn Hornung,

Ausschließung von« Advokaten-Beruf.
Der Artikel

nvmmen.
Art. 2. Schlumpf giebt zu bedenken, daß ein

sehr beredter Advokat öffcntlicherAnkläger seyn könnte,
nicht genug beschäftigt wäre, und nicht bezahlt ge-
nug um nichts daneben zu verdienen — Er kennt so!-
che, die in diesem Falle ihre (stelle ausgeben würden,
und begehrt daher, daß die öffentlichen Ankläger aus-
gelassen werden.

Custor glaubt die Ursache >varum man den öf-
fentlichen Ankläger in diese Kathegorie setzt, sey die
Furcht er vernachläliige sein Amt, und darum möchte
cr ihn, wie den Schreiber, ganz von diesen Beruf
ausschließen. Schlumpfs Bemerkung rührt ihn nicht.
DieNmion verliere nichts, wenn die Gewinnsüchtigen
ihre Stellen aufgeben. So sey es auch besonders mit
dem Kantonsgcrichtschreiber.

Kuh» sagt: Es giebt Gegenden wo der Ankläger
mit 90 Lnisdoren leben kann; an andern nicht; und der
Grundsatz ist nun: sie sollen von ihrem Berufe aus
geschlossen seyn, insofern sie einen schädlichen Einfluß
auf die Gerichte haben könnten. Tssesi sey der Fall
nicht« da sich sein Amt nur auf die Kriminaifälle bc-
Ziehe. Custors Grundsatz sey falsch, sonst müßten
diese Beamten auch gar keinen andern Beruf treiben
dürfen. Er stimmt zur Durchstreichung, weil sonst
kein guter öffentlicher Ankläger zu bekommen seyn
wurde.

Anderwerth sagt: Die Ursache, warum dic
Commission diesen Vorschlag macht, ist, weil sie fürci -
tet der öffentliche Ankläger, der eine höhere Steln

Strafen auf die Vergehen der Advokaten habe, und
wer ihn vor Gericht verklagen würde, wem« er selbst
ein solches Vergehen begicnge?

Oesch unterstützt den Artikel.
Custor wiederholt seine Meinung und Gründe.
Der Art. wird angenommen.
Kühn sagt: Die Gerechtigkeit erfordert, daß alle

gleich behandelt werden. Man sagt, der Advokat werde
seine Klienten nicht anklagen; wenn er selbst ein
Vergehe» in seinem Bcrnse begieuge, würde er es nocls
weniger thun. Allein es sey mit andern Beamten der
gleiche Fall. Der Kaufmann werde sich nicht angc-
den, wenn cr eine falsche Ehle gebrauche, der Schrei-
ber, wenn cr ein Falsum begehe. Er begehrt, daß
dem össeimlchcn Ankläger jeder Beruf verboten werde.

Weber findet es sey ein großer Unterschied hier-
inn. Mit einem Civilfall sey oft ein crimmcllcr vcr-
bunden, und was die Folge wäre, wenn der Ankläger
diesen Fall vor dem bürgerlichen Richte? vertheidigt
hätte. Er begehre die Tagesordnung, da er glaube
es könne Kühn nicht Ernst seyn.

G ermann folgt, weil der öffentliche Anklage»
mw darum ausgeschlossen wurde, weil er einen schäd«

lichen Einfluß auf dic unteren Gerichte haben könnte. ^
Anderwert stimmt auch zur Tagesordnung;

um so mehr da schwerlich solche Fälle eintrete»
werden.

Schlumpf miterstützt Kühn.
Mau geht zur Tagesordnung.
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Gap any begehrt, daß dem Gerichtschreiber alles
advocircn verboten werde, weil seine Gegenwart in
der Kanzley höchst nöthig ist.

Anderwert sagt: Warum soll derGcr'chtschre>-
her, wenn er einen freyen Tag bat, nicht eine Stunde
weit gehen und in einem m dem Distrikte plâdiren
dürfen 'l Oder er kann schriftliche Auflade macl>c'i.
Iminer versteht es sich von selbst, daß er sein Amt
nicht vernachläßige, sonst winde er abgesetzt.

A ck c r m a n n unterstützt Gapann, weil aste Distr'kd
fchreiber noch Caiizlisten haben, und da nmßte ihm
der Staat dieses § wegen einen mehr befahlen.

Schlumps glaubt man welle in diesen Beschluß
fo viel Widersprüche machen, das iyn der Senat nicht
annehmen könne. Nach einiger Zeit werden die Ge-
richtsschreiber nicht mehr bald so viel ju thun haben
Sis jetzt, er stimmt zum Art.

Kiichm a » n folgt Gapany.
C a r r avd auch, und möchte, daß allen Gerichts-

fchreibern tie Ansubnng jeden Berufs verboten wer-
de: denn hier erfordere es die Nothwendigkeit, daß er
sein Amt nicht vernachlaßige, das ihn ganz erheische

Ihn nur vom Advokatenberuse auszuschließen' habe
es gar keinen Grund dafür, weil hier kein Cinflilj
Statt finde.

G a pan y's Meinung wird angenommen.
Carrard begehrt, daß jetzt, der Co>iscqn'-''z we-

gen, der Kantonsgerichtschreiber in die gleiche Käthe-
gorie gefegt werde.

Ander wert sagt: Weim Sie cons'ment handeln
wollen, müssen Sie das Gesetz vom 2l. Dezember zu-
rücknehmcn, weiches den Kanlonsaerichten er.aubt in
einem andern Kanton zu plä'i.en.

Carrard widersetzt stch dcffcn Antrag- In jenem
Gesetze werde kein Wort von Gerätetreibern gespro-
chcn; und es finden ganz andere Gründe Statt. Dort
ist es die Furcht vor dem Einjwsse, und hier vor der
Vernachläsilgnng.

Carrard s Antrag wird angenommen.
Art. 4. wird ohne Einwendung angenommen.

Die Versam! » ug hätt geheime Sitzung.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird eine Bot-
fchaft des Direktoriums verlesen, weiche einige' Be-
Wertungen îer Gemeinte Rosßnicre, im Kanton Le-

man, über die den Dnirittgeritttten beraciegte G walt,
die Vormünder zu erinnern und deren Rechnungen zu
untersuchen und zu berichtigen mittheilt.

Man geht zur Tagesordnung motivirt auf das
Gesetz über die Mvmzipalttättn.

Durch eine and ere Botschaft ladet das Direktorium
die gesetzgebenden Rè e ein, ihm einen Krek-t von
ro,oiw Jr. für das Fmgnzmlnistetium bcp dc? Ratio-
nalschatzküMittcr du eröffnen.

Diese Botschaft wird an eine Kommission ezew'5
sen, bestehend ans den B. Gyscndörfer, Oesch
und Blatt mann.

Durch eine dritte Botschaft theilt das Direktorium
die Abschrift eines Briefes des Ministers der frank:-
schcn Republik mi', n-adurch er die Mittheilung des
Beschlusses begehrt, welcher über die Sache des Be.
Guillot's genommen wurde, und ladet die gcfttzqe-
bcndcn Räthe ein, sobald als möglich seinem Begeh-
rcn zu entsprechen.

Dicße Botschaft wird an die betreffende Kommis»
son gewiesen.

Aerni legt ein Gutachten über die besoldeten
Truppen aus dem Leman vor, welches für sechs Tage
auf das Bureau geìcgt wird.

An verwert erstattet folgenden Rapport, und
begehrt die Urgcnz.

Die Uegc»; nird erklärt.

An den Senat.
Ans die Botschaft des Vollziehungs-Direktoriums

vom töten Hornung, und nach angehörtem Bericht
seiner Kommission, hat der große Rath

In Erwägung, daß die Gesetzgebung durch Fest-
setzmig der bey Verkäufen liegender Güter zu cntrich«
reuten Einregistrierungs-Gebühr von zwey vom ruo
eine weniger beschwerliche Steuer als die sonst ge«

wohnliche Vermögens-Steuer austegen wollte.

In Erwägung, daß dies aber bey Geldstagen,
welche der Schuldner gezwungen ist zu hatten, der
Fall nicht ist, indem dadurch entweder unschuldige
Crcditoreu in noch größcrn Verlust gebracht, oder

der ohnehin schon gedrückte Schuldner noch mehr ge»

druckt würde,
Nachdem er die Urzenz erklärt

Beschlossen:
ch Bey Nsthgcldstagcn l Falliment oder Nsthgau-

ten) sol! von den dachen verkommenden gcntttt-
lichen Kaufen keine Einregistrierungs-Gebühr be-

zogen werden.
s) Dergleichen Km'fe festen nichts desto weniger bey

den bed essenden Distnktsgcrichtêcht eibercycv cm-

registriert werden. ^3) Dieses Gesetz sell gedruckt, in der ganzen Ke-
pubttt öffentlich bekannt gemacht, und wo es

nöthig ist, angeschlagen werden.
Anderwcrt wünscht, daß der dritte Art. als un-

nütz ausgelassen werde.
Custor begehrt die motwirte Tagesordnung <ssî»

die Seche, weil das Gesetz itbtt das Finanz-Sylttit»
d'.e Là schon bestimme.



Kühn sagt: Das Gesetz begreift die Fälle, welche
wir jetzt ausnehmen wollenund darum begehre ich,
daß die Behandlung fortgesetzt werde.

Carrard folgt, weil schon gar ein Artikel ange-
nommen wurde, mW begehrt, daß die neuen Artikel!
einer um den andern behandelt werden.

Der Art. 2 wird angenommen.
Art. n. Custor mochte das Wort allen fall s

zusetzen.

Carrard glaubt, der Art. beziehe sich nur auf
einige Kantone. Oder was darunter verstanden sey

Er glaube irgend ein Emolument für den Schreibe^
oder wer es sey. Er möchte den Art. ausstreichen,
und sagen, man zahle dem Schreiber das gleiche
Emolument und das Stempclpapier.

Anderwert will sich diese Redaction gefallen
lassen, obgleich seine Meinung schon im Beschluß ent-
halten sey.

Carrard stimmt zur völligen Durchstreichung.
Der § wird durchgestrichen.

Großer Rath, 5 Merz.

Präsident: Herzog von Essingcn.

Folgendes Gutachten wird zum zweyten mal ver-
lesen, und in Berathung genommen.

Ueber Verkauf einiger Nation algüter.
Die Kommiffon, welche Sie über die Votschaft

des Direktoriums niedergesetzt haben, wodurch dasselbe
die Vollmacht zu folgenden Verkäufen begehrt,

a) Im Kanton Argäu, die ehemalige Landschrci-
bercy Lenzburg.

2) Im Kanton Bern, einen Theil eines schleck-
ten Stück Landes von ungefähr 3 Iuchart, ge-
nannt Leimackcr, bey Thun gelegen, welches
völlig nichts erträgt, und wovon der andere Theil
einem Ziegler ausgeliehcn ist, der Laim darauf
gräbt.

s) In dem Kanton Leman, bey Blonay, Distrikt
Viois, ein abgelegenes Stück Reben, von 5 ein
Drittel Mannwerken, in sehr schlechtem Znstand.
Und bey Allons, im Distrikt Aelcn, cm Gut,
genannt Sallaz, welches dem Kloster e^t.Morizen
gehört.

4) In der Stadt Luzcrn ein kleines Hans, genannt
Lcttigcn, das an die Behausung des Bürger Tra-
bers stößt, welcher solches sehr gerne ankaufen
würde.

Hat die Ehre Ihnen folgenden Dekret-Vorschlag
vorliegen:

An den Senat.

Auf die Botschaft des Direktoriums vom 6ten
dieses Monats.

In Erwägung, daß der Staat von den Gebälk-
den, von denen in: 1 und 4tcn Art. dieser Votschaft
die Rete ist, kein mit dem Verkanfpreis, den man
hoffen darf, verhältnißmäßiges Einkommen zieht, und
daß überdies ihr Unterhalt sehr beschwerlich wird.

In Erwägung, daß das Stück Erdreich, genannt
Leimackcr, bey Thun gelegen, gar nichts abträgt.

In Erwägimg, daß die erforderlichen Kosten, um
das Stück Reben von 5 ein Drittel Mannwerk, bey

Blonay in guten Stand zu stellen sehr beträchtlich
seyn würden.

In Erwägung, daß die Verbesserungen und der

Unterhalt der zahlreichen und beträchtlichen Gebäude,
welche sich bcu dem Gute Salaz befinden, einen großen
Theil des Pachtzinses der daraus gezogen wird, weg-
nehmen, daß übcrdas der § 9, des Gesetzes vom Otcn
September <79», über die Klöster, die Maasnahmcn,
über die Anwendung des Vorschusses ihrer dermatige»
Einkünfte, oder ihrer Güter bestimmt:

Hat der große Rath

Beschlossen:
1) Das Vollziehungs-Direktorium ist bevollmäch-

tigct, durch öffentliche Versteigerung, und nach

vorhergegangener öffentlichen Bekanntmachung zu
vcrkauffcn.

a) Iin Kanton Argau, die ehemalige Landschrei-
berey Lenzburg.

b) In, Kanton Bern einen Theil eines schlechten

Stück Landes von ungefähr 3 Iuchart, genannt
Leimackcr, bey Thun gelegen.

c) Im Kanton Leman, bey Blonay, im Distrikt
Aelen, ein abgelegenes Stück Reben von s ein

Drittel Mannwerken, in sehr schlechtem Zu-
stände.

ä) In der Stadt Luzern ein kleines Haus, genannt

Lungen.
2) Bey Mo», im Distrikt Aelen ein Gut, genannt

Salaz, das zn dem Kloster St. Moritzen ge-

hört.
3) Der Ertrag des Verkaufs des Gutes Salaz solt

nach Vorschrift des 9. §. des Gesetzes vom
September i?9L, über die Kloster, angewendet

werden.
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<. §. Ackerttiann sodert, daß die Bekannlina-
chung ber Steigerung nur während einem Monat
statt habe, well jetzt der Zeitpunkt ist, wo cm Käufer
am schicklichsten die nöthigen Verbesserungen vorneh-
men kann.

Dieser Antrag wird angenommen.
§. 2. und b wird ohne Einwendung angenoin-

men.
§ 2. c. Perighe beengt, dast dieses Gut in sehr

tmtzbaren Sra:ld sich besinde, und da es Überbein ein
Kiostergut ist, und also nicht veräußert werden sott, so

lange dieses Kloster noch vorhanden ist, so begehrt er
Durchstreichung dieses §.

Preux stimmt bey, und bemerkt, daß der ä. §.

und s. des Klostergesetzes, diesem Verkauf bestimmt
zuwider ist, und daß dieses Gut die Hauptnahrungs-
Quelle des Klosters St. Manrizen liefert.

Jacquier ist gleicher Meinung, daß wir gegen-
wärtig noch nicht im Fall sind solche Staatsgüter zu
verkaufen.

Anderwert folgt ebenfalls der Durchstreichung
dieses §. und bemerkt überhaupt, daß wir nicht sollten
Staatsgüter verkaufen, bis man überzeugt ist, daß die
Benutzung desselben auf andere Art dem Staate ganz

außerung vortheilhaft, und zu dem gewinnt man da-
durch wahre Freunde für die neue Ordnung der Dinge
und ihre Beybehaltung, er stimmt also zum Gut-
achten.

Trösch denkt, wann die Wallsser Bürger Zutrauen
in die neue Ordnung haben, so brauchen sie nicht über
den Unterhalt ihrer Geistlichen fmchisam zu seyn, er
ist ganz Fierz's Meinung.

Inder m at bezeugt, daß diese Güter sehr schön
seyn, und da das Kwstcr St. Mmriz viele Armen
unterhält, so sodcrt er Vertagung dieses §.

Perighe beharret ans seiner Meinung, und auf
Preux Auslegung des Kiosicrgesttzcs.

Anderwert ist in Rücksicht'des Sinnes des Klo-
stergesetzes ganz Kuhns Meinung, dagegen ist er nicht
dazu gestimmt die Nationalgüter zu veräußern, um
einen augenblicklichen großem Nutzen zu ziehen, und
er denkt, auch durch die Verpachtung gewinne man
sich Freunde, und zwar in der Klasse der mittclmäßi-
gen Bürger, da sich hingegen die Käufer nur unter
den Reichen beßndcn würden.

Perighe beharrt neuerdings.
Nnce denkt man werde ihn nicht des Mönchen«

Geistes anklagen; der Menschlichkeit wegen will er
schädlich ist. ' 'iLcute, die einen schwarzen Rock tragen, nicht verhun-

Ackermann ist anderer Meinung, dann er weiß, gern lassen, und der Revolution wegen, will er die
daß viele unserer Staatsgüter nicht einmal r vomàistlichen nicht alle zu Feinden derselben machen.
Hundert eintragen, dahingegen, wann wir diese GàrîDa wir weder die Bevölkerung noch das Vermögen
verkaufen, 4 oder 6 vom roo aus derVerlausSsumme
gezogen werden könnten.

Kühn will auch nicht ans unvorsichtige Art Staats-

der Klöster kennen, so denkt er, sollen wir nicht mit
Veräußerung anfangen, denn das Geld ist rund und
läuft fort, hingegen die liegenden Gründe bleiben lie-

guter veräußern, und daher diesen 5 der Kommission gen. Freylich sagt man es werde durch die Verkam
zurückweisen, --damit sie sich näher über die Gründeifung ein größerer Nutzen entstehen, allein da die Leute,
dieses Verkaufs erkundige: dagegen denkt rr, habe dies die dieses sagen, keine Propheten sind, so will er nicht
Klosiergcsetz keineswegs dcnSinn, daß dieKlvstcrgüter^verkauftn, weder resvrmirte noch katholische Güter—
m keinem Fall veräußert werden können, denn nur
die Kapitalien, welche zu den Klöstern gehören, oder
ans ihren Gütern gezogen werden, sollen zu dem Klo-
stcruntcrhalt verwandt werden,
gänzlich unvcräußert seyn.

Desto es ist überzeugt, daß der geringe Ertrag
dieses Guts das Direktorium zur Veräußerung dessel-
bcn bewogen hat, und also der Staat Vortheil ans
dieser Veräußerung ziehen würde, er stimmt daher
zum §.

Custor denkt auch, daß einstweilen, bis man den
Zustand aller Klostergüter kennt, man noch nichts von

nichts — auch nicht ein Zoll breit.
Hammer wünscht hingegen Verkauf der Guter,

weil der Privatmann mehr aus den Gütern ziehen

nicht aber ihre Güter kann als der Staat, und sie also auch stark bezahlen
"kann. Er wünscht all: Nattonalgüter zu verkaufen.

Trösch bcharrt auf dem Verkauf.
§. 2. ci. Wird ohne Einwendungen angenommen.
Das Gutachten über Wetdrechte wird zum zwey-

tenmal verlesen.

Schlumpf fodert (§ weise Behandlung.
Escher stimmt bey, wünscht aber, daß dieKom-

Mission die ErwägungSgründc etwa abändere, weil
denselben verkaufen sollte; er will also auch den Deinige Ausdrücke, z. B. schnurstracks u. dergl. darum
durchstreichen, weil er Host die Benutzung könne durch erscheinen, die sich nicht für ein Gesetz schicken.

Sorafait höber gebracht werden. A n d crwe rl stumm Eschcrn bey.
^Sorgfalt höber gebracht

Fterz ist Kuhns Meinung, in Rücksicht des wah-
reu Sinnes des Klostergcsctzcs, und da die National-

Trösch ist gleicher Meinung, wünscht aber, daß

das ganze Gutachten mit den Erwägungsgründen der

Güter dem Staat nicht viel'abtragen, so ist ihrcVtt-nKommijsion zurück gesandt werde
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Rellstab folgt.
Carrard ist gleicher Meinung, weil die Grund-

sätze dieses Gutachtens nicht allgemein anwendbar in
Helvetien sind, er wünscht, daß die Kommission durch
M tglieder vennehrt werde, welche LokalitätskenntnM
besitzen.

Desloes folgt.
Eben so Schl l> in p f.
Ander wert ist gleicher Meinung, und glaubt,

der Staat habe nicht das Recht dieLoskaufungêfum-
me der Weid rechte zu bestimmen.

Kühn wünscht, daß die Kommission in Stand
gefegt werde von den Kenntnissen der ganzen Versamm-
lung Nutzen zu ziehen, und daß also das Gutachten
wirtlich in Berathung genommen werde, ungeachtet
er auch für Zurückweisung oder Durchstreichunq der
meisten U stimmen wird, weil er dieselben den Eigen-
thumsrechten »achtheilig hält.

Pozzi und O e sch stimmen Anderwerth bey, und
wünschen Rückweisung an die zu vermehrende Com-
Mission.

W y der folgt, und will von den Vcrwaltungs-
Kammern Berichte einziehen.

Das Gutachten wird der Kommission znrückgewie-
sen, und derselben Vctsch, Regli, Schlumpf
und Kilchmann beygcordnet.

Folgendes Gutachten wird zum zweytenmal verle-
sen und in Berathung gcuommcn.

Der große Rath an den Senat.

UeberNationalgüter-VerkaufiinThurgau
und Kanton Basel.

Auf die Botschaft vom Vollziehungs, Direkto-
rium,

In Erwägung, daß die in selber anbcgehrten Na-
tional-Gebäude der Nation zu keinem besondern Nutzen
dienen; der Unterhalt derselben hingegen kostbar «st;

In Erwägung, daß die Teiche und kleine Stucke
Erdreich der Nation keinen Nutzen abwerfen; hingegen
mit Vortheil verkauft werden können;

Beschließt:
Das Vollziehungs - Direktorium ist begwältiget

nach vorgegange er emmouat!icher Auskündigung öffent-
lich versteigern zu lassen.

Im Kanton Thurg au
t. Die Mühle in der vormaligen Herrschast Pfyn,

nebst einer Sage und Wohnung in der Mühle,
einigen Kraut - und Baumgarten.

2. Das Wirthöhaus zur Traube, nebst Keller und
Stall zu Weinfelden.

Z. Das Schlachthaus daselbst.

4) Die Schmiede zu Wetthausen, in der vormali«
gen Herrschaft Wellenberg und Hüttingen.

Im Kanto» Basel:
t. Den Teich zu Riehen.
2. Den Teich zu Liestall.
3. Den zu Aristorf.
4. Den zu Oehmalingm.
L. Den zu Langeubruck.
6. Das kleine Stück Erdreich, das zum Zollhaus

in Münchcnstein gehört.

j. r. Anderwert fodert nähere Auskunft über
diese Gegenstände.

M a rcacci stimmt zum Gutachten, weil der Un-
terhalt der Gebäude kostbar wäre.

Rellstab will auch Nationalgüter verkaufen, die

nur in Gebäuden bestehen.

Escher fodert daß die Kommission, welche nicht
nur darum niedergesetzt wurde, um etwas hierüber
anzurathen, sonder» um sorgfältige Berichte cinzuzie«

Heu, vor allem aus diese Berichte als die Gründe ihres
Antrags mittheile.

Schlumpf folgt, obgleich er auch Gebäude ger»
verkauft.

Marcacci denkt, die Kommission habe in der

vorgelegten Erwägung die vorhandenen ihr bekannten

Gründe aufgestellt.
Rellstab dringt darauf, daß die Nation ihre

Mühlen und andere ähnliche Gebäude verkaufe, weil
sie bey Verpachtungen, wegen nachläßigem Unterhalt
immer zu kurz kommen wird.

§. 4. G ysy stimmt zum Gutachten, weil diese

Weyer zu nichts als zum Fischen der gnädigen Herren
dienten.

Hub er folgt.
Das Gutachten wird so wie die folgenden U. an-

genommen.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Nachmlttag'Sitzttng.

Zelio begehrt für 4 Wochen Urlaub; diesem Be-
gchren wird entsprochen.

Die G e m e i n d e H 0 ld e r b a n k, Distrikt
Lenzburg, Canto » Arg au, begehrt die Schach,
und Sandgründe der Aare, deren Besitz und Nutzung
bis itzt die Herrschaft Wildegg bezog.

Schlumpf sieht die Sache als vor den Richter
gehörend an.



Michel ist gleicher Meinung.
Ackermann sagt, die grösie Ungerechtigkeit der

alten Regierung!» sty gewesen, diejenigen Güter als
obrigkeitlich anzusehen, welche Anschwemmungen ihren
Ursprung verdanken. Zufolge der allen Gesetze werden
die Nichter dieses als rechtmäßig erkennen. Die Ge
meirde Ulkigen hat das Gleiche begehrt: es ist also
ein allgemeines Gesetz nöthig. Er stimmt zu einer
Commission.

O e sch ist gleicher Meinung.
Fierz gleichfalls; wie auch Custor, obschon er

nicht überzeugt ist, daß diese Zusichcrung ungerecht
war. Dle Bttschrift wird an eine Commission, beste-

hcnd aus den Repräsentanten Secretan, Pelle-
g rini, Ackermann, F i e r z und M i ch c l, ge-
wiest n.

Drey Bittschriften der Gemeinden Zug,
Egeri, Menzigen, Baar, Horgen und Hir-
zel begehren, daß die Heerstraße von Hör-
gen nach Zug wieder hergestellt werde,
und daß keine Straße über den Aldis an
g e l e a t.w c r d e.

Blatt mann stimmt zu einer Commission.
Sch lumps folgt.
Wyder sodert Verweisung an die Commisflion

über die Straßen, welche schon cxistirt
Fierz stimmt diesem letzten Antrag bey, welcher

angenommen wird.
Die Munizipalität der Gemeinde Luzern be-

nachrichtigt von dem letzthin durch das Direktorium
eingegebenen Verzeichniß der Hausmicrhen in Luzern
protestirt, daß sie daran keinen Antheil habe, und
wünscht, daß, da ihre Vollmachten noch nicht de-

stimmt sind, der Gefttzgcber selbst etwas hierüder ver
fügen möchte.

Sch lumps will Rückweisung an die Commis-
Aon.

Custor gleichfalls, wünscht aber, daß die Mit-
gliedcr, die ihn nicht gerne reden hören, an seiner
Stelle sprechen möchten.

Ackermann findet, diese Bittschrift sey sehe

billig; wenn man zuviel Hauszins zahle, «cy man selbst

Schuld, indem die Munizipalität angetragen habe,
die Preise zu moderirrn.

Wyder glaubt, daß die Tabelle der Hausmiethen
Viel zu hoch angesetzt sty, und in einigen Jahren mehr
als der Werth der Häuser betrage» würde, wenn einmal
die gemachte Schätzung rüstig ist All in die Revrä-
ftr.tanten sind selbst Schuld an diesen hoben preisen;
sie haben einander durch überbiete» böles Spiel ge-

macht Die Bittschrift wird an die große Bau - Kon,-
mission gewiesen.

Johann Mellinger, von Rottwyl, Kanton

Luzern, begehrt Grundstücke anzukaufn, welche ihm
!s einem Fremd, n verweigert werden.

Schlumpf will Tagesordnung, auf das Gesetz
über dir Fremden begründet.

Kühn fordert Zurückweisung an das Direktorium,
oa es scheint, daß dem Gesetz nicht Folge geleistet
worden.

Dieser letzte Antrag wird angenommen.
Die Munizipalität von Solothurn

wünscht einem Dekret des Direktoriums zuwider übee
den Fond der Sebastians Kirche disponiren zu kön-
neu.

Anderwerth fordert Verweisung an die Kom-
Mission über die einfachen Benefizien oder Pfründen.

Dieser Antrag wird angenommen.
IohannBuchervon Buttisholz, Kanton Luzern,

begehrt im Namen der Armen Klasse der Einwohner,
daß die Vercheilung der Güter eingestellt werde, bis
ein allgemeines Gesetz etwas bestimme. Die Bittschrift
wird der übcr diesen Gegenstand niedergesetzten Comis-
sion zugewiesen.

Die Gemeinde Tos, im Distrikt Wintcrlhur,
begehrt die Einverleibung einiger Höfe in ihren Dss-
tttkl. Die Bittschrift wird an die Commission über die
Distrikts - Eintheilung Helveticas gewiesen.

Johann B » ch er, von Lanqnan, wünscht mche
Gleichheit in den Zöllen die auf einem ganz verschie,
denen Fuß sind Die Bittschrift wird an die Zoll-
Kommission, die in 8 Tagen rapportieren soll, ge-
wiesen.

Die Gemeinden Schinznach, Spaltheim,
Oderflachs, Biberstlein und Auenstein, wa-
chcn Einwendungen wider die Loskaufung der Boden-
zinse und begehren, daß man auf ihre Lage Rücksicht
nehme

Man geht zur Tagesordnung.
Pfarrer Bo urge and, von Lausanne, begehrt

Nachlassung von der Loskaufssumme dir Bsdenzinse.
Man geht zur Tagesordnung.
Die Munizipalität vvürtigen, Distrikt

Buren, Kanton Bern macht Reclamations wegen
Waldungen, welche von der ehvorigm Regierung
usurvirt worden. Diele Bittschrift wird vertaget.

Der Präsid ent Hünerwadcl im Distrikts-
Gericht Lèn z b u rq verlangt stärkere B-soldung, als
die übrigen Richttr, wwi er anch mehr Geschäfte habe.

A n d e r >ve r t h ist überzeugt, daß die Gründe dieser

Bittschrift nicht unwichtig sind, vnd fordert Verwest
sung an die Besoloungs - Commnficn.

Knhn folgt diesem Antrag, obalcich er seltsam

findet- daß ein Präsident ein loicbes Begehren mache,

weil in allen Autoritäten einige Mitglieder mehr ar-
deiten, als die übrigen.
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Weber folgt Kuhos Bmsrkungcn, undaus diesen« Rellstab bcharret auf der einfachen Tagesord«
fodert er Tagesordnung

Seh lumps ist Anvcrwerths Meynung
Ackermann unterstützt auch sowohl du Bittschrift

als Anderwerths A -trag.
Hu der folgt Kühn, iwft abw, die Kemmissior

werde richt besondere Rücksicht auf diese Bittschrift
nehmen.

Kilcd m a nn bemerkt, daß die Distrikts - Gerichts
Präsidenten verschiedene.Emoluments für sich beziehen.

Ackermann b zeugt, daß dieser Präsident alle
Emoluments dem Staat verrecyuete.

Bourgeois fordert Tagesordnung, weil ehedem
die R!àr 4 Batzen, und nun 4 Frank.» täglich
beziehen.

Man gebt zur Tagesordnung. ilaub.
Die G emeindc R '.et !» e re n im Kanton Baden

klag' daß sie nach Sionen Holz liefern müssen.
Wetter sieht dis «!S eine F.odc l - Last an, und

fordt l also Aufhtbu q derselben.
G a p a nl folgt und fordert auf das Gesetz begründe!

Tagesordnung
Kühn sieht dies als ein Eiqenthumsrecht und also

vor den Richter gehörig a». Er fovert dah.r Tages
vrdnung.

St 0 ck ar fordert Verweisung an ctne Untersuchungs
Kommission.

Wetter beharret.
K u h n beharret auch auf seiner Meynung beson

ders, da dieses Kloster nicht der Nation, sondern nacl
St. Blasien gehört.

S ch i u m v f folgt Kulm, ist aber überzeugt, daß
die G i-iemdr vor dem Richter Recht erhalten w-rd.

Man geht zur Ta

mmg
Escher widersetzt sich der Unwillen Erklärung,

weil wahr s «^eftiyl für Surlickikut und Wohtsta >d

nie B'v'ggrü we dieser Bitte st w, wir auch keine

Nebenabsichten kennen, und also auch kein.u Unwille,»
sarüder erklären kö.nen.

Man gchl zur Tagesordnung.

Kroßer Rath, 6 Mar;.
Präsident: Herzog von Effingen.

Keller von Siblingm und Neu ko m von Un-
terhalèau erhalten auf Begehren für 4 Wochen Ur-

Feyer
H über fodert, daß in dem Beschluß über die

des ì2len Aprills auch der Oder-Gerichtshof
.zur Feyer dieses Tages am Ort feiner Sitzung ein-
geladen iverde. Dieser Antrag wird angenommen.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal vcrle-
sen und in Betrachtung genommen.

Die Kommission, welche ihr zur Untersuchung der
in euerem Bureau nöthigen Veränderungen nicderge-
setzt habt, hat die Ehre euch folgenden Rapport vor-
zulegen:

Vor allem aus hat sie gesucht so genau als mög-
iich die Quantität der Arbeit zu bestimmen, we.che
täglich in dem Bureau muß verrichtet werden in der
Voraussetzung nemlich, daß keine ruckständige Arbeiten
s wie solches jedoch der Fall ist) sich vorfinde».

Die KomnMou hat gefunden, daß
wenn man seit Z Monaten die Seite»
des Manuals nachzählt, es sich fin-
det, daß täglich in emer Svrache 7 und

zur Tam'sorduung, weil dies ver rich
terliàn Gewalt gebort.

Die Gemeinden Uet-ken, Udorf, Bir-^ine halbe "Seite geschrieben werden,
menstvrf, He dir, g en, Boust et te n, S ta! weiches also fur beyde Sprachen crgiebt
k ' ken. O k t e n b ach und A ft, 0 t e r n wünschen, taß^ Außerdem wird ein Protokoll der De-
Alhoiter-. statt M tmcnstettcn zum Diftrittsvrt bestimmt krcte und Beschlüsse, oder ein Doppelt
werde. des Manuals geführt, welche gleichfalls

AufSeklumpfs Antrag wird diese Bittschrift Ein anderes Buch enthält die an-
au die allgemeine Eimhelluogs Commhsion ge'genommenen Gesetze, und kann
wiesen in beyden Sprachen täglich zu

Die Gemeinde Afholtern und die Kinder Zgerechnet werden.

!5 Seiten.

d>"s Jakob Eprcchts machen Einwendung geqen ti>
Vecheurmhu g diesis Bürgers nut einer unsittlichen
Bürgerinn v^n Aügst.

Rellstab fordert Tagesordnung.
Stockar fordert Verweisung an eine Commis

sin
Näf sieht diese Bittschrift als das Werk

Das M a n u alder geheimen Sitzun-
gen, kann in den beyden Sprachen tag-
iich gerechnet werden auf

Also täglich

s —

2 —

Z7 Seiten.

Intrigue an,
r.Uug.

und streckt um Umv.llm Tageöord

Außerdem werden verschiedene Arbeiten verrichtet,
einer die sich nicht so genau ausrechnen lassen.

t. Die Besorgung der Archive und die uvchigcN
Répertoria.

/



s. Das Kommissionbuch mit den dazu gehörigen
Expeditionen und dem Répertoria,

a. Die Tadelte der Tagesordnung und der Verta-
gungen.

< Die Rechnungen der Saalinspektoren.
s. Und endlich die Expeditionen an den Senat,

die Copie der Rapporte, der Beschlüsse, Peti-
tioncn w.

Die Kommisston glaubt, daß zu Besorgung dieser
Geschäfte statt Personen (ohne den Chef de Bureau
und die beyden Unterschreiber), 9 Personen, unter
welche dann die Arbeit folgendermaßen vertheilt wür-
de, gänzlich hinreichen werde.

Der eine würde steh mit Besorgung der Archi-
vcn und Führung desRepertvriums beschäftigen,

r Eilt anderer wird das Kommisstonenbuch, das
dazu gehörige Repertorium und die Expeditionen be-

sorgen. Der nemuche würde die Tabelle der Ta-
gesordmmg und Vertagungen, wie auch die Rech-
nungen der Saalinspektoren in Ordnung bringen.

2 Schreiber zu Führung des Manuals, des Pro-
tokotls und des Buches der Gesetze, in einer
Sprache.

s Andere Schreiber das nemliche in der andern
Sprache besorgen,

s Copisten deren einem besonders das Collationiren
obläge, würden zu den verschiedenen Expeditio-
nen hinreichend seyn.

9. In allem also 9 Personen.

Hier ist zu bemerken, daß diese Berechnungen und
die vorgcschlagnc neue Einthcilung unter den Augen
und mit Einverständnis! des Chefs de Bureau und der
Untersctsreibcr gemacht worden, welche am besten wss-
sen müssen, wie viel Personen zum richtigen Gang
der Geschäfte erforderlich sind.

Die Kommisston schlägt euch also folgende Be-
Schlüsse vor:

Sobald die rückständigen Arbeiten werden vol-
lendet seyn, wird der Chef de Bureau die Zahl
der im Büreau angestellten Personen bis auf 9
vermindern, deren Besoldung je nach Verhältniß
der einen: jeden zugetheilten Arbeit endlich wird
bestimmt werden.

2) Der Chef de Büreau solle eingeladen werden,
die Sorge für die ökonomischen Details des Bü-
reaux, und die Rechnungen darüber einer einzigen
Person aufzutragen,

s) Die Kommission schlägt ihnen vor, einen Bc-
schluß der Saalinspektoren vom 7. December r79!>
zufolge, welchem zufolgeder ChefdeBürcau geHallen

war 2 mahl in der Woche die Canzley zu be-
suchen und zu sorgen, daß jeder die ihm zugetheilte
Arbeit verrichte, zurück zu nehmen, da dieEom-
mission in der Ueberzeugung steht, daß cine be-
ständige Aufsicht über das Büxeau die erste Pßicht
des Chefs desselben sey.

ä. Die Kommission heißt den Vorschlag, daß die
von den höchsten Gewalten ausgehenden Schriften
von dem Gesetz über den Stempel befreyt seyn
sollen, gut. Sie kann aber demjenigen nicht
beystimmen, daß die, welche einen Extract oder
vidimirte Copie verlangen, gehalten seyn sollen,
das nöthige Stempelpapier m liefern. Soll
man von Schaffhausen und dem äußersten WalliS
aus einen Bogen Stempelpapier nach Lnzern sen-
den, um einen Extract aus dem Protokoll des
großen Raths darauf zu schreiben.

5) Die Kommisston kann Ihnen nicht anrathen,
dem Chef de Büreau oder den Unterschreibern
ein Siegel zu geben, sie glaubt es sey schicklicher
daß die Expeditionen des Bureaus durch einen
Stempel, der die Aufschrift : Canzley des großen
Raths führen würde, rechtskräftig gemacht wür-
den.

6) Die Kommission kann sich nicht gänzlich von der
Nothwendigkeit überzeugen, das Reglement über
die Ernennung der Saalinspektoren zurück zu neh-
men. Wenn man dieselben alle zusammen und
alle 3 Monate zugleich erneuert, so ist mit dieser
Ernennungsart die «Schwierigkeit verbunden, daß
die neueintrettenden mit den Geschäften, und
dem was ihr Amtsvorgänger gethan, unbekannt
sind, da hingegen der alle i-ì Tag neu ctntrct-
tende Saaimspcktor von seinen Kollegen unterrich-
tet wird: Die Schwierigkeit mit den Rechnun-
gen ist so groß nicht als man sich dieselbe vor-
stellt, mir muß man sich hüten, dieselbe sich

anhäufen zu lassen. Wenn jeder Saalinspektor
beym Austritt aus seinem Amt seinen Kollegen
cine genaue Rechnung von dem in den r4 Tagen
seines Präsidiums gemachten Ausgaben ablegt,
so kann es diesen unmöglich beschwerlich fallen,
diese verschiedene Rechnungen alle a Monate dem
großen Rathe vorzulegen. Die Kommission glaubt
also, diese Abänderung des Reglements sey nicht
nöthig.

7) Die Kommission findet, daß es ein Mißbrauch
seyc, daß die Saalinspektoren überhaupt alle Ent-
schädigungcn des Chefs vom Büreau, der Unter-
schreibe?, Dollmctscher, Staatsboten, Weibel,
beziehen, um solche dann diesen gleichen Personen
wieder auszuzahlen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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von Escher und Usteri,
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Gesetzgebung.
Großer Rath, c. Merz.

(Fortsetzn,!g).
Beschluß des Gutachtens das Büreau des großen

Raths betreffend.

1. Fürs erste ist dieser Geldverkehr überflüßig und un-
bequem. Man sieht nicht warum so große Sum-
u,en durch die Hände der Saalinspektoren laufen.
Die Verfahrungsart hat keinen andern Vortheil,
als dem Natlvnaischatzamle Muße zu geben— dessen

Beruf es doch ist, das Geld zu zahlen — um diese
Verrichtung Volksrepräsentanten aufzutragen, welche
eigentlich nicht darum berufen sind

2. Es ist schwer von den Saalinspektoren, welche oft
amter sich abwechsle»,, die neinliche Genauigkeit in
den Rechnungen zu erwarten, wie von denen, welche
emzig zu Fuhrung derselben angestellt sind. Es könnte

eine schickliche Art für Rechnung des Senats
verfertigen zu lassen, und darüber Rechnung zu
führen, wodurch man dann gewahr werden könnte,
wie hoch diese Uebersctznngei, zu stehen kommen,
oder aber mit dem Dvllmctsch sich mitteist einer
bestimmten Summe abzufinden, für welche
er sich dann anheischig machen würde, alle und
jede Uebersetzungen zu liefern. In diesem Fall
würde Ihnen die Kommission jährlich 30 Louisd'or
vorschlagen.

§. 1. Geyno, wünscht, daß ein Termin für Vol-
lendung der rückständigen Arbe ten bestimmt werde.

Hub er vertheidigt den§, weil man wegen den
laufenden Geschäften diesen Zeitpunkt nicht bestimmen
ftann.

Der Z wird unverändert, so wie die beyden folgen-
den, angenommen.

6. s. Kühn will, daß einer der die Beamten für
seine eignen Angelegenheiten beschäftigt, diese Arbeit

also sehr leicht geschehen, daß sich "ner mäßigen Taxe bezahle, und fodert also
und Fehler in der Abqcbung dieser vermiedenen ^"à'su"g des j an die Kommission, um eine Taxe
Gehalte einschleichen würden.

' ^ " fur ^ ^,s der Canzley gefederten Auszüge vorzu-

m
î>ie Konunis- 'ìb'M ^ ^ folgt, und wünscht noch nebendem die

von vor daß IN Zukunft die von dem großen Rath Abfasslina des h zu verliessen'
Gebà^iì-â^?^/, bestimmte jährliche Cu st 0 r stimmt zum § mit Absaffungs-Verbcsserung»

twiial ^ài^,n/ bar bey dem Na- Desl 0 es glaubt auch, man müsse die Partikularen
e?

beziehen sollen. nicht noch belasten, und stimmt zum §, mit Weglas-
») Endlich muß fur die Uebersetzung der Gutachten^sung seiner Erwägungsgründe.

gesorgt werden welche in beyden Sprachen zus Kuh n beharret, weil die Canzley dieser Auszüge
»versetzen, man dem Dollmetscher nicht austra-wegen mehrere Copisten halten muß, und diese also
gen kann, ohne ihn zu sehr zu beschweren. Da nicht auf Kosten der ganzen Republik besoldet werden
ver Dollmetsch von selbst schon gehalten war die sollen; eben so weiß er nicht warum die Canzley des
Übersetzungen aus dem deutschen und französischen großen Raths nicht auch Stcmpelpapier auf Kosten
zu vejorgcn, so wurde ihm dieß noch ferner ob-derjenigen, welche Auszüge begehren, gebrauchen
liegen, was dann die Uebcrsctzungen der ftanzö-sollte.

ins deutsche anbelangt, ftn Carra rd stimmt Kühn bey.
tchiagt ^ynen die Kommission die Wahl untcrj Seeretan vertheidigt den §, weil diese Sparsam-

Mitteln vor: Entweder dem keit, die man hier anwende» will, klcinücht und ua-
Dolmetsch aufzutragen diese Uebersetzmigcn auf bedeutend ist.
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Zimmerman«, ist SecretanS Meynung, und^
denkt diese Taxcneinführung würde nur noch größere
Geschäfte in der Canzley verursachen, und dadurch dem
Staat wahrscheinlich mehr Kosten aI6 Nutzen veran-
lassen.

Kühn beharrt, weil auch ehedem alle Auszüge
aus der Canzley bezahlt wurden.

Zim in ermann beharrt ebenfalls, weil er solche
Auszüge niemals bezahlen mußte.

Michel stimmt Kühn bey, und versichert, daß
er die Auszüge ehedem immer bezahlt habe.

Iomini bemerkt, daß die Auszüge ehedem zu-
weilen bezahlt und zuweilen nicht bezahlt wurden.

E scher bittet, daß man nicht mit Herzählung der
ehevorigen Uebungen Zeit verliere, weil wir nach Grund-
sätzcn und nicht nach alten Beyspielen handle» sollen:
er fodcrt Abstimmung.

Der j wird unter Vorbehalt von Absassungsver-
Hesserungen angenommen.

j. 5. H über stimmt
men wird.

§. 6. H u ber fodert,

zum 5, welcher angenom-

sch'.uffcs des Direktoriums, und ans Rechnung derje-
nigen Summen, welche die gesetzgebenden Räthe zur
Verfügung des Direktoriums überlasse» haben; da
nun aber die Schreiber ihre Besoldung ganz allmäh-
lig zu beziehen im Fall sind, so würde die Beschließ-
sung einer jeden einzelnen Auszahlung an die Canz-
listen viel zu große Weitläufigkeiten veranlassen : er
stimmt also für Weglassung dieses

Zimmermann fodert Rückwcisung des Z. an
die Kommission, weil verschiedene nähere Bcstimmun«
gen erforderlich sind, wenn man den Saalinspektoren
diese Arbeit der Bezahlung der Kanzlisten wegnehmen
will, welches er als Grundsatz anzuerkennen wünscht.

Custor folgt Zimmermanns Antragt.
M a rcaci findet Eschers Einwendungen ungegrün-

det, und will den Grundsatz dieses § anerkennen.
Zimmermanns Antrag wird angenommen.
§. ». Escher denkt, da wir einen italienischen

Dollmetscher anstellen wollen, welcher theils nia-t sehr
beschäftigt seyn wird, theils aber aller drey Sprachen
kundig seyn soll, so könnte ein Thett der erforderlichen

daß wenn man die §§ des^Uebersctzungen, welche die andern Dollmetsche nicht zu
Reglements, in Rückficht der Saalinspektoren, nichtstiefern im Stande sind, dein italienischen Dollmetsch
zurücknehmen will, den Saalinspcktoren erlaubt wer-'aufgetragen, und also die hierfür in diesem § vorge-
de, unter sich einen zum Rechnungsführer für â Mo-sschlagne Ausgabe erspart werden,
nat zu ernennen. Zim mer mann folgt, und denkt im Nothfall

Herzog v. Eff, stimmt Hubern bey, weil keine könne die Kanzley die erforderlichen Uebersetzungen be-

gute Ordnung in die Cassa der Canzley gebracht wer-.sorgen.
den kann, wann alle i4 Tage ein neuer Rechnungs- Der § wird nach diesen beyden Anträgen umge»
führer vorhanden ist. ändert.

D e slo e s stimmt dem Gutachten bey, weil eS leich- Die Fortsetzung des Gutachtens über den burger-
ter ist eine t4tägige als eine Zmonatliche Rechnung lichen Rechtsgang wird in Berathung genommen
zu führen. (Siehe Republikaner B. II. p. 657.)

Erlach er stimmt Hubern bey.

Kühn will, daß einer der Saalinspektoren be-

stimmt als Rcchmmgsführer während w Wochen er-
nennt werde.

Secretan vertheidigt das Gutachten,
e- H u b er beharrt auf seinem ersten Antrag.

§.9. Custor findet den § überflüßig, weil der

folgende § hierüber genügt.

Schlumpf unterstützt das Gutachten als noth-
wendig.

Kühn bemerkt, daß dieser § nothwendig ist, um
den Antworter sicher zu stellen, baß dann bey Verfüh-

Desloes beharrt auch auf dem Gutachten, weil rung des Prozesses selbst keine neuen Aktenstücke gegen

sonst nicht alle Mitglieder diese Rechnungen zu haltcnîihn aufgestellt werden können,

im Stande sind, und nur wenige zu dieser Stelle Desloes unterstützt ebenfalls das Gutachten.
wählbar wären.

Iomini will die Saalinspektoren unter sich

einen Rcchnungsführer ernennen lassen.
Gnsendörfcr stimmt Hubern bey, und denkt

Jominis Antrag könnte hierüber vielleicht befriedigend
seyn.

Das Gutachten wird angenommen.
§. 7. Escher glaubt dieser § könne nicht ange-

nommen werden, weil er dem Gesetz über das Finanz-
wesen widerspricht, denn diesem zufolge darf das

Der § wird angenommen.
j. 9. K u hn findet diesen § nicht befriedigend, son-

dem will den Gcrichtschrciber noch zugleich verant-
wortlich machen für die bey ihm niedergelegten Akten-
stücke.

Secretan stimmt diesem Antrag bey, welcher

angenommen wird.
Der to. §. wird ohne Einwendung angenommen.
Z. ri. Schlumpf denkt dieser § gebe nur zu

Weitläustigkeiten Anlaß, und der Kläger werde vor

Schatzamt nichts bezahlen als m Kraft eines Be-^Gcricht
die Antwort hinlänglich erfahren, besonders
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da vor dem Friedensrichter die gegenseitigen Gründe
der beyden Partheyen schon bekannt wurden.

Kilchmann folgt, und will höchstens dem Klä-
ger erlauben statt zu befehlen, die Vertheidigung dem
Angeklagten mitzutheilen.

Anderwerth wünscht hier einzig zu bestimmen,
daß der Angeklagte gleich dem Kläger seine Aktenstücke

in die Gcrichtsschrciberey, zur Einsicht für den Ange-
klagten, niederlegen müsse.

Carrard bemerkt, daß die nemlichen Verpffich-
tungen in Rückficht des Verklagten statt haben müssen,
wie durch die vorherigen K fur den Kläger bestimmt
wurden, weil sonst Ungleichheit der Rechte unter ihnen
statt haben würde, In den Behandlungen derStrei-
tigkeiten vor den Friedensrichtern ist es nicht um sorg-
fältige Rechtsuiitcrsnchungen, sondern um Verglcichung
zu thun, und folglich kann man sich nicht mit den

Mittheilungen begnügen, welche vor den Friedens-
richlern statt hatten: Will man also die Partheyen
in den Fall setzen, daß ihre Streitigkeit schleunig be-

endigt werden kann, so ist durchaus nöthig, diesen j
anzunehmen; denn wollte man nur schriftlicheVehand-
lung der Prozesse haben, so wären alle diese vorläufi-

„ triktsgerichtschreiber auf mundlichen Vortrag der

„ Partheyen abgefaßt werden: doch den Partheyen

„ unbenommen seyn, solche auch selbst oder durch an-

» dere abfassen zu lassen. "
§. is. Anderwerth will, daß, im Fall derKla-

ger oder der Verklagte außer dem Distrikt wohnt,
diese Schriften dem Präsident des Distriktsgcrichls
mitgetheilt werden, um durch diesen dem Präsident
desjenigen Distrikts überwiesen zu werden, wo der
Kläger oder Beklagte wohnt.

Michel stimmt zum § und wünscht einzig die
Abänderung zu treffen, daß auch durch MunizipalitätS-
Weibel die Vorladungen geschehen können.

Sch lumps findet die Besieglung dieser Urschriften
überstüßig, und den ganzen hier vorgeschriebenen Ge-
schäftsgang viel zu weitläufig.

Regli stimmt Michels Antrag bey.

Kühn vertheidigt und erläutert tas Gutachten.
Kilchmann ist Schlumpst Meynung, und stdert

also Vereinfachung des §.

Jacquier stimmt Michel bey.

Blattmann ist Schlumpst Meynung, und will
nur bestimmen, daß die Vorladungen durch den Wci-

gen Bestimmungen überstüßig, weil man sich dann auf bel der Munizipalität, wo die Vorladung statt haben
jene schriftlichen Verhandlungen verlassen könnte, bey
Appellations- und Cassations-Begehren, welches bey
dem übrigens mündlichen Verfahren nicht statt haben
kann: Er fodert also Annahme des § mit der von
Andcrwerth vorgeschlagenen Abfassungs-Vcrbesserung.

Kühn folgt ganz Carrards Erläuterungen.
Der 5 wird mit Anderwerths vorgeschlagener Ab-

änderung angenommen.
Anderwerth will daß auf Begehren der Parthey

die Vcrtheidigungsgründe von dem Distriktsvräsident
oder Gcrichtöschreiber aufgesetzt werden müssen, sowie
dieses auch bey den Vorladungen der Fall war, und
zu diesem Ende hin fodert er auch ein Formular hier-
über von der Kommission, weil dann dadurch die Ad-
vokalen bey diesem Geschäft entbehrlich werden.

Custor folgt, und will diese Arbeit den Gerichts-
schreiben, austragen.

Sccretan stimmt Anderwerths Antrag mit Custors
Beysatz bey, doch denkt er, müsse den Partheyen die
Freyheft gelassen werden, ihre Vertheidigung selbst zu
schreiben, und also einzig bestimmt werden, daß die
Gerichtsschreibcr dieselben ausstellen sollen, in Rücksicht
der Formul aber bemerkt er, daß dieselbe wegen per
großen Verschiedenheit der Streitsachen Schwierigkeiten
haben wird.

An verwerth legt hierüber folgende Abfassung
vor, welche angenommen wird. »Sowohl die Vor-
» ladung des Klägers, als die Vertheidigung des Be-
» klagten, sott auf Begehren der Partheyen vvm Dif

soll geschehe.

Fizi findet auch das Ganze zu weitläufig, und
fodert also Rückweisung des ganzen Gutachtens an
die Kommission, die er durch Mitglieder aus den Can-
ton Sentis, Linth und Waldstätten zn vermehren
wünscht.

Secretan bemerkt, daß in Rücksicht Anderwerts
Einwendung erst der ,7te § etwas ausführlicher abge-

faßt werden muß: wann die Bcsicglimg Furcht er-

regt, so kann ja nur eine Unterschrift vom Gerichts-
Präsidenten bestimmt werden. Da man nicht mehr
von einem schon einst beendigten Prozeß zurück kvm-
men soll, so ist es nothwendig, die Formen genau
zu bestimmen, welche bey der ersten Behandlung statt
haben sollen, in Rücksicht dieser Vorladung nun ist

zu bemerken, daß, wenn ihnen nicht entsprochen wird,
Verurtheilung in Contumaz statt haben muß, folglich
ist es sehr wichtig ihre Beschaffenheit bestimmt an-
zugeben: Den Wcibeln wird man Formulare in die
Hände geben, so daß ihre Unwissenheit nicht viel zu
bedeuten hat. Er stimmt also für Annahme des Gut-
achtens.

Custor stimmt Schlumpf bey.

Bourgeois vertheidigt das Gutachten, doch will
er Michels Antrag beystimmen.

Secretan will, daß in demjenigen Fall, wo
der Beklagte über 3 Stund entfernt wäre, die Vor-
ladung durch den Munizipalitäts-Weibel, sonst aber
durch den Distriktsgerichts-Weibel geschehen müsse.



Der § wird mit dem Veysatz angenommen, daß! Der Senat verwirft den Beschluss über die jü-
die Vorladung durch den Munizipalitäts- oder Dis-dischen Einwohner von Endingen und Laugnau.
triks-Wcibei geschehe, und die Urschrift vom Präsi-i Egg von Eilikon fodert mit weitläufigen Erwä-
dent eutweder besieglet oder unterschrieben seyn soll, gungsgründen Vertagung der Bitschrift der Juden,

Andcrwerth will nun noch bestimmen, in wel-welche zu unsrem Beschluß Anlaß gab.
chem Fall die Vorladung durch den Munizipalitäts-! Huber fodert Rückweisung an die Kommission,
und in welchem Fall durch den Gerichts-Weibcl ge-die er allenfalls mit 2 Mitgliedern vermehren will.
schehen soll.

Der Präsident bemerkt, daß dieses den Par-
thcyen frey stehen muß.

§. iz. Michel bemerkt, daß in den Bergländern,
wo die Häuser entfernt von einander stehen, die Her-
bcyschaffung der Zeugen zu schwer wäre, und will!
daher diese Bestimmung weglassen.

Oesch folgt, und will daß der Weibcl in diesem
Fall die nächsten Nachbarn hierüber berichte.

Vlattmann stimmt Michel bey.
Sch lumps will die Vorladung in das nächste

Haus ablegen lassen, wann der Vorzuladende nicht
bey Haus ist, indem er glaubt, jeder Helvetier könne
verpflichtet werden, eine solche Vorladung seinem Nach-
bar zuzustellen.

Kilchmann will die Sache den Weibeln über-
lassen, lind ihnen mehr Zutrauen schenken, als die
Commission.

Carrard bemerkt, daß die Vorladungen zu wich-
tig sind, um sie so leicht behandeln zu können, er
stimmt daher Oesch bey, dessen Antrag angenommen
wird.

tz. tä. Anderwerth will den § etwas deutlicher
abfassen.

Kühn folgt, der Z wird mit der Abänderung an-
genommen, daß statt dem Wort Urschrift, der Aus-
druck : Urschrift der Vorladung, gesetzt
wird.

§. t 5. Ca r mintr an will die Geldbuße weglassen,
weil die Bürger nicht alle diese Bestimmungen so ge-
nau verstehen, und sie hinlänglich durch ihre vcrlohrne
Mühe gestraft sind.

A »der werth denkt man sollte eher den Richter
der diese Vorladung ausfertigte, als den Bürger der
sie fodcrte, strafen.

Custor und Kilchmann stimmen Carmintran
bey.

Desloes will, daß die Parthey, welche un-
richtig vorgeladen hat, die Kosten tragen müsse,

und daß übrigens keine weitere Strafe bestimmt
werde.

«secret an glaubt da mehr Bosheit als Irrthum
bey solchen Vorladungen statt habe, so müsse durch-
aus auch eine Strafe bestimmt werden

Der § wird mit Weglassimg der Strafbestimmung
angenommen.

Dieser Antrag wird verworfen.
Kühn fodert Nicderlegung von Eggs Antrag auf

den Canzlcytisch.
Carrard will die Sache nun einstweilen liegen

lassen.
Desto es fglgt.
Kilchmann fodert Tagesordnung.
Anderwerth stimmt Egg bey, welcher auf sei-

nein Antrag beharret.
Custor ist Eggs Meynung.
Der Gegenstand wird einfach vertaget.
Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite.

Grosser Rath, 7 März.

Präsident: Herzog von Elfingen.
Die Fortsetzung des Gutachtens über den bürgerlichen

Rechlszang (Siehe Republ, Ncs. «2) wird in Be«
ralhung genommen.

§ is. Auf Custor s Antrag wird sowohl tu die.
sem als im i5 § statt des Worts Sache, das Wort
Klage eingesetzt und der § übrigens angenommen.

§ 17. Anderwerth wünsche hier das ganze Be.
nehmen gegen Fremde einzuschieben; die Abfassung ces

deutlicher zu machen, und den ,7 und »8 § mitten-
ander zu vereinigen.

Kilchmann wünscht den ganzen § als unnütz und
Kosten veranlassend auszustreichen.

Custor stimmt Anderwerrh bey, weil er die Zahl
der HZ gerne sich vermindern fleht.

secret an vertheidiget das Gutachten als deut,
lichcr, kürzer und zweckmässiger als A-'der.oerlyS An»
trag.

D e sl 0 e s und Oesch folgen Secretan.
Michel ist gleicher Meinung und will einzig noch

beyfügen, daß der Weibcl der Mnnizipaiität dee Aa-
legung, so wie der Gerichtsweibel thun könne.

Schlumpf folgt dieser letzten Meinung.
Amman wünscht zwar Abkürzung des ganzen,

stimmt aber, wenn dies nicht möglich ist, Michels
Antrag bey.

Der H wird mit Michels Zusaz angenommen.
§ 18. Michel will statt dem Wort Wissen-

lassung daS Wort Vorladung emschiebcn.



A n der werth will das Wort Ausfertigung
statt Wissen lassung einschiebm.

Der § wird mit Andeswerths Verbesserungen ange-
twmmen.

§ iy. Anderwerth wünscht zu wissen, warum
nur während einem Jahr ein solches, besonderes Gc-
richt statt haben soll; er glaubt, die Bestimmung
dieses Zeitpunkts sollte auf die Bekantmachung des

Civil - Gesetzbuches verspätt werden.

Fierz will da, wo die Verlassenschaft eines Ver-
storbenen liegt, die Ansprache auf dieselbe verführen
lassen.

Cu st sr findet den § zweckmässig, weil eine Ver-
lasscnschaft in vielen Distrikten vertheilt sey» kann.

Se er et an bemerkt, daß Anderwerth die Sache
falsch ansehe, weil es hier nur um Bestimmung des

Gerichts zu thun ist, vor welchem Ansprachen auf die
Verlassenschaft der Verstorbenen betrieben werden sollen
und daß also der Zeitpunkt der Abfassung des Gesetz-
bucheS hier nichts zu thun hat. Er stimmt also dein
5 bey.

Der § wird ohne Abänderung angenommen.
Escher fordert, daß wenigstens die deutsche Ab-

fassung dieses § verbessert werde und man den letzten
Satz desselben der französischen Abfassung gemäs dahin
abändere, zu bestimmen, daß nach Verflussttnes Jahrs
dieses besondere Gericht nicht mehr statt haben werbe.

Dieser Antrag wird angenommen.
§ 20. Pellegrini will dem § noch beyfügen, daß

Fremden oder Bürgern, die keinen bestimmten Wohn-
sitz haben, und welche wegen Unkunde der Vorladung
nicht erscheinen können, ein Vertheidiger gegeben werde,
weil man Niemand unverhört veructhcilen sollen-

Ander werth stimmt Pellegrini bey, und will
die Pachter und Hausleute hier durchstreichen, weil
er nicht weiß, warum diese mit den Rechtshändelu
des Haus-Eigeuthümers etwas zu thun haben soll.

Carmintran folgt, und will lieber als diese selt
samen Kundmachungen, die Vorladungen durch die
öffentlichen Blätter machen, und eine besondere Säule
auf einem öffentlichen Platz zu den Vorladungen be-
stimmen.

Secretan begreift nicht, wie einem Fremden
oder Abwesenden ein Vertheidiger oder curator aâ lirem
gegeben werden kann, und wie. Jemand einen solchen
Auftrag übernehmen könnte, da er von dem Borge-
ladenen selbst nicht unterrichtet werden kann: eben so

unzwcckmäisiq kömmt ihn, die Vorladung durch Zei-
tungen in Civilsachen vor; er stimmt daher zum §, und
begreift nicht, wie wir immer die Sachen besser machen
wollen als diejenigen, welche sie gut macheu; denn
der § ist wörtlich aus dem französischen Gesetzbuch ab-
gftchrieben.

ä

Billeter stimmt Secretan bey, doch will er die
Vorladung durch d,e Zeitungen bekannt machen.

Kühn widersetzt sich ebenfalls Pellegrinis Antrag,
denn da der Staatszweck nur négatif ist, so kann der
Staat nicht auf eine positive Art für Abwesende sor-
gen: dagegen billigt er die Bekanntmachung durch die
Zeitungen.

Weder unterstützt den § mit Besetzung der Be«
kannlmachung durch die Zeitungen.

Carrard steht den § für wichtig an weil von
ihm die Sicherheit des Vermögens von Abwesende»
abhängt, und leicht von dieser Abwesenheit durch bösen
Willen Nutzen gezogen wird, um Csnttimaz - Urtheile
zu erschleichen. Pellegrinis Antrag aber, glaubt er,
müsse in den zweyten Abschnitt verwart werben: allein
va die Fremden selten im Fall sind, Hausleute,c.
zu haben, und die Anschlagung an die'Thüre des
Gerichts den Fremden nicht viel helfen wird, so wünscht
er noch einige Erleichterung für dieselben beyzufügen:
ist der Fremde bekannt, so will er, daß ihm durch die
Post zugeschrieben, und der Zeitpunkt der Vorladung
verlängert werde; ist aber der Aufenthalt des Fremden
unbekannt, so will er die Vorladungen durch die Zei»
tungen bekannt machen.

Pellegrini begreift nicht, warum man fo viele
Schwierigkeiten in seinem Antrag finde, da es doch
ganz auf die Gerechtigkeit gegründet ist, daß einem Ab-
wesendcn ein curator sä litcrn gegeben werde, weil,
wenn sich ein solcher in Californien oder sonst wo be-
findet, ihm die Vorladungen nicht bekannt werden
können. So große Achtung er für die französischen
Gesetzbücher hat, so will er doch nicht dieselben in allen
Theilen annehmen, sondern ihr Gntes benutzen und das
Schlechte auf die Seite legen. Er beharret also auf
seinem Antrag.

Car mintran beharret auf seiner ersten Mei-
nung.

An der werth stimmt Carrard, und wenn der
Aufenthalt der Fremden unbekannt ist, Pellcgeinis An«
trag bey, dag gen widersetzt er sich neuerdings der

Mittheilung dieser Vorladung an Pächter oder Haus«
leute, weil man diesen keine so wichtige Verantwort«
iichkett aufbürden kann; er ssanbc, wenn der Aufent.
halt der Vorzuladenden bekannt ist, so sollte die Vor«
ladung durch die dortigen Orts-Obrigkeiten denselben
mitgetheilt werden.

Secretan sagt: die Gesetze müssen nicht nur
aus guten Grundsätzen hei fließen sondern auch
ausführbar seyn: mm ist Vertheidigung eines Abwc«
senden wohl gut, allein wie tann diese statt haben,
wenn man nicht von den Gründen der Verklagten unr
terrichtet ist: wie also sollte eine vielleicht kostbare Ver-
führunz solcher Prozesse durch nicht unterrichtet- Cura-



tore» geschehen könn n? Der Unterschied zwischen den
Fremden, deren Aufenthalt unbekannt ist, und denen,
die man nicht kenni, ist schwierig, weil man doch
Gränzen hierüber bestimmen müßte, und durch die Post
keine officielle Mittheilung statt haben kann: Die Zei-
tungen find auch unbefriedigend, eben so Anzeige an die

Orts - Obrigkeit des Fremden. Wir wollen immer die
Sachen statt gut zu machen, zu gut machen, und
verfehlen darum meist auch selbst das Gute. Die
Pächter, denen solche Vorladungen mitgetheilt werden
sollen, erhalten keine Verantwortlichkeit, und die Mit-
thcilung geschieht nur darum an sie, wül es wahr-
scheinlich ist, daß sie den Ort des Eigenthümers ihrer
Pachtung am besten kennen. Er unterstützt also noch-
mals de» j und will höchstens noch die Bekanntma,
chunq durch Zeitungen zugeben.

Carra rd eennl die Ungerechtigkeiten, welche mit
Contumaz - Urtheilen gegen die Fremden bewirkt werden,
zu sehr, »m nicht noch einmal die Wichtigkeit dieses §

aufzustell n; denn die Anschlagung an eine Thüre ist
unbcftiedi-.md, um sich damit zu beruhigen; er begehrt
daher entweder Rückweisung des § an die Commission
zu näherer Entwicklung oder aber Annahm seincs ersten

Aatrags über diesen z, indem er Host, kein Richter
würde in Contumaciam üb r eine Anforderung absprechen
wollen, wenn nicht alle Mittel angewandt wurden, um
den Beklagten aufzufinden.

K " h n bemerkt, daß durch diese vorgeschlagene Bey-
sätz. die Versammlung beweise, daß sie mit mehr Ge-<

rechtigkeit und Menschlichkeit g gen Fremde zu Werke
gchsn will - als bisber nocb keine andere Nation: allein
Pellegrinis Vortrag ist eben so unzweckmäß'g > als un.
ausführbar; denn ein Fremder kann nicht verpflichtet wer-
den, einen Vertheid-ger anzuerkennen, den er nicht gewählt
hat, und wenn er verfällt würde, wer sollte bie da.
durch verursachten Schulden zahlen? In Rücksicht An-
dcrwcrths Einwendungen stimmt er Sccretan bey, da-

g-gen will er die Ordnung dieser Personen abändern,
denen die Vorladungen mitgetheilt werden solle», und
den Bevollmächtigten zuerst, dann den Einzieher, di
Pächter und zuletzt die Haus'ente hier bestimmen. Di
B kanntmachung durch Zeitungen scheint ihm zweck

mäßig, in so fern zum voraus die Zeitungen durch
die Verwaltungs-Kammern bestimmt werden, in denen
diese Vvrladunam eingerückt werden sollen. Die Mir
theilung durch Briefe ist unpicnlich und der Weg über,
ßüßig, weil ein Fremder nur ftir Güter, die im Lande
selbst liegen, belangt werden kann, und es in diesem

Fall Nachläßigkeit ist, wenn er nicht da, wo er Guter
hat, auch einen Bevollmächtigten oder Sachwalter be-

stimmt hat. Er stimmt also zum Gutachten mit der
beyden vorgeschlagenen Verbesserungen.

Pellegrini bemerkt, baß die gegen sà Meinung

aufgestellten Gründe ungültig sind, da sie nur in der
Vermuthung geschehen, als ob sein Antrag die Fremden be,
treffe, da er ihn doch hauptsächlich nur auf die Ubwe-
senden Schweizcrbürger anzuwenden wünscht.

Der § wird mit Carrards und Kuhns vorge«
schlagenen Verbesserungen angenommen, und auf Mat-,
tis Antrag der Ausdruck, durch eigenhändige
Ueberlieferung, in den Ausdruck, durch Ueber-
iieferung in eigene Hand, abgeändert.

Weber im Namen einer Kommission trägt da-
rauf an, der Gemeinde Grcppen, im Kanton
Luzern, zu gestatten, auf eigene Kosten, und ohne
pchaden der Mutter. Gemeinde WeggiS eine eigene

Pfarrcy ausmachen zu dürfen. Dieser Antrag wird
mit Dringlichkeit Erklärurg angenommen.

Das Direktorium fordert in ganz Helvetic»
allgemein gleiches Concurs-Recht bey Auffällen.

Gyfendörfer fordert Verweisung an die hierüber
niedergesetzte Commission, welche in vier Tagen ein
Gutachten vorlegen wird.

Kühn folgt, obgleich er keine Schwierigkeit g?fe»

hen hätte den Grundsatz dieser gleichen Concurs-Rechte
sogleich anzuerkennen.

Se er et an weiß nicht, warum dieser so einfache
Gegenstand, der in der Konstitution gegründet ist, an
eine Commission gewiesen werden soll: er will ihn so»

gleich anerkennen. Der Gegenstand wird an die Kom,
mWon zurückgewiesen.

Das Direclorium übersendet fo'gende Botschaft
über Verantwortlichkeit der Beamten der alten Regie»
rungen.

Das Vollziehungs-Dtrectoriumder
einen und untheilbaren helvetischen Repub-
M,

An die gesetzgebenden Rathe.

Bürger Gesetzgeber!
In dein gegenwärtigen Zeitpunkt, wo alles daran

gelegen ist, die allgemeine Ruhe zu erhalten, und den
Streitigkeiten zwischen den Bürgern vorzubeugen, wer-
den demVollziehungs-Direktorium Bittschriften einge-
reicht, deren Gegenstand jener Ruhe nahe treten könnte.

Mehrere untergeordnete Beamte der ehemaligen
Verfassung, welche die Befehle ihrer Obern vollzogen,
auf die sie keinen Einfluß hatten, und die den in dieser
Rücksicht vorgenommenen Berathschlagungcn nicht bey-
stimmten, werden nun von denjenigen belänget, welche
jene Verfügungen betrafen.

Eucre Klugheit, Bürger Gesetzgeber, wird den

Mißbeliehigttiten zuvorkommen können, die auö jenes



Die Fortsetzung des Gutachtens über den bürger-
lichen Rcchtsgang wird in Berathung genommen.

Siehe Rcpubl. ll. Nro. 82.
§ 21. A m mann bezeugt, daß viele Saiweitzer dcn

Sommer durch ausser Landes gehen, um dort ihr Brod
zu suchen, er will daher solche Vorladungen ebenfalls,
wie diejenigen des 20 §, durch die Zeitungen bekannt
machen.

Custor folgt, will aber zugleich noch diesen Ab-
wesenden durch die Post zuschreiben lassen.

Amman» beharret auf seinem ersten Antrag,
weil er Custors Antrag unausführbar findet.

Carrardist Custors Meinung, und fordert durch-
aus die gleichen Sorgfalts-Bestimmungen, welche für
Fremde im so § angenommen wurden.

Fierz stimmt Amman bey.

Kühn ist Carrards Meinung, weil ähnliche Fälle
gleiche Bestimmungen erhalten sollen, und durch Un-
gleichheiten den Adbokatcn und Trölern Anlaß gegeben
wird, Prozesse und Streitigkeiten zu bewirken.

Carrard vertheidigt nochmal seinen erste» An-
trag, welcher angenommen wird.

Der 22 und sz § werden ohne Einwendung ange-
nommcn.

§ 2g. Kühn denkt, da man seiner Meinung zu-
wider die Bestimmung annahm, daß den Abwese.nde»
und Fremden durch den Gerichtspräsident zugeschrieben
werde, so müsse nun dieser § dem 20 und 21 j gleich-
förmig gemacht, und noch beygefügt werden: und hü,
wo Fremde oder Abwesende vorgeladen werden müssen.

Dieser Antrag wird angenommen
§ 25. Sécrétan bemerkt, daß auch hier laut

den in diesem Abschnitt getroffenen Abänderungen eine

Aenderung vorgenommen, und dieser Satz in dcmstl-
den ausgestrichcn werden muß: „ ihrer Verthcidigungs-
„schrift soll sie Abschriften der Actcnstücke, worauf

„ solche gegründet ist, und wann diese zu weitläufig sind,
Auszüge derselben beyfügen »

Dieser Antrag wird angenommen.
Die drey folgenden H werden ohne Einwendung

angenommen.
Grosser Rath, 4 März. § 29. S ch lump fsindet hier Ausdrücke, die er nicht

« versteht, und die gewiß der gcöste Theil Helvetiens
ca st d ent: Her z 0 g von Effingen. ebenfalls nicht kennt: z. B. uneinläßliche Bescheide,

Gysendörfer, im Namen einer Commission, zerstörende Einwendungen, u. d. g. Daher wünscht
tragt darauf an, die vom Directorium für die Canzleyssr Weglassung dieser Ausdrücke,
des Finanz-Munsters begehrten 10000 Franken zu ge-j Custoe ist gleicher Meinung, und wünscht da-
statten. Dieser Antrag wird mit Dringlichkeit-Er- her eine solche deutlichere Abfassung des §, die er und
riarung angenommen. îseincs Gleichen gut verstehen.

Desloes, im Namen einer Commission, legt eich Reilst ab weiß nichts von Vertheidigungs-Schriß>
Gutachten vor über den Cwil-Richter der öffentlichen ten, welche in diesem Rechtsgang statt haben sollen,

Untersuchungen entstehen würden, wenn ihr den Grund-
satz bestimmet auf welchen ihnen Statt gegeben werden
soll. Zu diesem Ende schlagt euch das vollziehende
Direktorium die allgemeine Frage vor: Ob Beamte,
welche Befehle der ehemaligen Regierung befolget
Haben, für die Folgen dieser Befehle belanget werden
können, wenn sie dieselben nicht überschritten ha-
ben.

ES ladet euch ein, diesen Gegenstand in reife Be-
rathung zu ziehen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Directe numS

Glayre.
Im Namen des Directoriums der General-Secretär,

Mousson.

Secretan wundert sich über diese Botschaft und
denkt, solche Fragen müßten entweder nach den alten
Gesetzen, oder wenn keine da sind, nach den Grund-
sätzen der allgemeinen Gerechtigkeit und Billigkeit, be-

urtheilt werben, folglich können hierüber keine neuen
Gesetze gemacht werden, und wir müssen zur Tages-
ordnung gehen.

Billeter folgt, und sieht gern, wann die chema-
ligen Untcrbcamten belangt werden, weil dann vieles
Wichtiges über das Wesen der ehemaligen Regierungen-
herauskommen wird.

H über fodert Begründung der Tagesordnung auf
die alten Gesetze.

Desl 0 ess folgt diesem Antrag, welcher angcnom-
men wird.

î
Der Ober-Gerichtshof fordert für die Bc-

durfnisse feiner Kanzlcy Zoo» Franken.
Hub er unterstützt diesen Antrag, welcher ange-

noinmen wird.
Die Versammlung bildet sich in geheimes Co-

mite.

Beamten, welches für 6 Tage auf den Canzleytisch
gelegt wird.

und fordert also Rückweifung und deutlichere und kür-
zere Abfassung des j.



Fierz will den ganzen § durchstreichen, weil durch
denselben schriftliche Prozcßfühnmg eingeführt würd ,e
welche er keineswegs haben will

Dieser Antrag wird angenommen.
Das Direktorium übersendet eine patriotische Zu-

schrift der Gemeinde Epalinges im Leman, weich«
Cu stor stimmt auch für Rückweisung des § an Gut und Blut für dieSache der Freyheit verwenden,^ '""und keinen bösen Gerüchten Gehör geben will.

Auf Secretans Antrag wird Ehrenmeldung u.
Druck dieser Zuschnft erkannt.

Das D i rekto ri um begehrt diejenigen 30000 Fr.
welche für eine Artillerieschule bestimmt waren, und
welche nicht statt haben konnte, für das Kriegsministe-
rium benutzen zu dürfen.

Schlumf fodert Verweisung an eine Kommistion,
indem er sich wundert, warum die Legion noch uicht

die Commission, und will nicht gestatten, daß keine
neuen Gründe im Verlauf des Prozesses angeführt
werden können.

Das Directs rium zeigt in einer Botschaft an,
daß die Franken den Rhein an 3 verschiedenen »stellen
in Werdenberg Ragatz und Atzmoos passirt haben,
und daß der Eifer der Franken so groß war, daß die
rgte Halbbrigade zu Fuß durch den Fluß fetzte, so

daß das Wasser den Franken bis unter die Arme gieng.
Die Oestreicher ziehen sich ins Tyrol zurück. Lautes
Beyfall-Geklatsch und Mittheilung an den Senat.

Kühn vertheidiget den 29 tz gegen die gefallenen
Einwendungen, und bemerkt, daß keine deutlichere
deutsche Ausdrücke für diese Gerichtsformen vorhanden
sind, und also diese hier gebrauchten beybehalten wer-
den müssen: daß durch diesen § schriftliche Prozcßfüh-
rung bewirkt werde, ist unbegründet, und Verlhcidr
gnngsschriftcn sind ja schon gerade um die mündliche
Verführung der Prozesse möglich zu machen, bestimmt
und angenommen worden. Er stimmt daher zum

Herzog von Eff. ist gleicher Meynung, und be-

merkt, daß es unmöglich ist in einem allgemeinen Ge-
setz die in jedem einzelnen Theil Helvetiens übliche Ge-
richtssprache zu gebrauchen.

Kühn will um den § jür Rechtsverständige deut-
sicher zu machen, den zweyten Saj; dahin abändern
die dekiinatori chen Einwendungen, cho wie alle dilato-
rischen Einwendungen, sollen vor allem aus angebracht
werden.

Huber unterstützt Kuhns Abfassnngsverbesserung.

Schlumpf will gern? der einfältigste Helvetier
seyn, doch fürchtete?, daß noch in manchen Kantonen
diese Abfassung nicht verstanden wird, und schlägt eine
andere Abfassung vor.

Cufor fodert eine deutlichere Abfassung des § durch
die Kommistion.

Michel folgt, und wundert sich, daß Schlumpf
der doch viele Prozesse verführt habe, nichts von dekti-
notorischen nnd dilatorischen Einwendungen wisse.

Die Abfassung des § wird der Commistion zugcwiefen.
Der 3vste § wird ohne Einwendung angenommen.
Secretan wünscht, daß die Kommission beans-

tragt werde, die Abfassung dieses ersten Abschnitts
noch einmal sorgfältig zu untersuchen, und ihn dann
abgesondert dem «senat zuzusenden. Zugleich bittet
er üm Erlaubniß einen Vorbericht über diesen Gesetzes-

Entwurf vorlegen zu dürfen.

gekleidet sey. Dieser Antrag wird angenommen und
in die Kommission geordnet: Gapani, Matti und
D e s l 0 e s.

Das Direktorium fodert Erlaubniß verschiedene
kleine Nationalgüter in den Kantonen Thurgau, Wald-
stätten, Fryburg, Baden, Lugano, Bcüinzona u. So-
lothurn verkaufen zu dürfen.

H u b er fodert Verweisung an eine Kommission.
N uce folgt, erklärt sich aber zum Voraus wider

den Verkauf geistlicher Güter, weil die Geistliche»
daraus erhalten werden sollen.

Rossi folgt.
Kühn ist gleicher Meynung, bittet aber, daß

jedes Mitglied, welches einige Lokalkenntnisse hat,
diese der Kommission mittheile.

Ackermann folgt, will aber die geistlichen Güter
vorzugsweise verkaufen.

Zimmer mann fodert Verweisung an die Kom-
mission, ohne weitere Erläuterungen.

Dieser Antrag wird angenommen und in die Koin-
mission geordnet -Ander >verth,Bessler,Rossi,
Beutlcr, Pellegrini, Gapani und Ocsch.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite.
Nach Wicdereröfnung der Sitzung fodert Eschcr,

daß der neuerdings vom Senat verworfene Beschluß
über das Münzsystcm der bisherigen Münzkommistion
zugewiesen werde, und bemerkt, daß der zweyte Be-
schlnß zum Theil wegen denjenigen Abänderungen ver-
worsen wurde, welche dem Senat zu gefallen in dein
ersten Beschluß gemacht wurden, daß aber nun sowohl
die Kommission des Scnars als auch der Beauftragte
der Kommission des großen Raths über diesen Gegenstand
durch einen sehr gut unterrichteten Bürger, der zwar ein
braver Oligarch war, so viel Licht erhielt, daß nun ein
wirklich wesentlich verbessertes Gutachten hierüber zu
erwarten ist.

Dieser Antrag wird angenommen.
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Gesetzgebung.
Großer Rath, s.März.

Präsident: Herzog von Effmgen.

Schicker und Bianchi fordern für einige Wo-
chcn Urlaub.

ter wenden, und daher fodert er hierauf begründet die
Tagesordnung.

Herzog v. Eff. stimmt Kühn bey, und würde
also dessen Gründen zufolge die Tagesordnung für
ungerecht halten.

Carrard wundert sich, daß man seinen Antrag
ungerecht nennen könne, da der Bitstcller selbst eigent-

Kühn will in dem Augenblick nicht ohne drin-!^) »'Hts al s richtcrl i ch en E" tsch e id sod ere.

gende Gründe Urlaub geben, und fodert Verlesung! st.an.ist CarrardsMevnung,uud^bemerkt,
des Verzeichnisses der abwesenden Mitglieder. l^asi Cholet selbst nur durch ^eni Tcstammt des rn-

G a p a ni fodert Vertagung dieser Begehren sowohl zum Erben ein es Th ci lSsc, neâ Ver.: oq cns
^

cm-

als eines Namensaufrufs der Mitglieder bis in eine gesetzt wurdc und daß alsocr keine

Nachmittagssitzung. .Ansprache auf diesesLegat haben kann : allemdagegen

Dieser letzte Antrag wird angenommen.
Br. Cholet von Fryburg erscheint persönlich an

den Schranken, und macht in einer Bitschrift Ein-
Wendung gegen die an Brünisholz, aus der Verlassen-
fchaft seines Vaters zugekannte Unterstützung, und gegen
die Erkennung als Nationalgut desjenigen Theils der
Verlassenschaft dieses Bürgers, welches für den Un-
terhalt junger Patrizier bestimmt war, indem dieselbe
einem alten Gesetz zuwider sey

Carmintran wünscht durch ein« Kommistion
diesen Gegenstand untersuchen zu lassen.

G a p a ni folgt, und fodert Ehre der Satzung für
B. Cholet.

Dieser letzte Antrag wird angenommen.
Kühn erinnert, daß er schon bey der ersten Be-

Handlung dieses Gegenstandes sich unsrem Beschluß
widersetzte, und nicht anerkennen konnte, daß das den

ehemaligen Oligarchen von Fryburg geschenkre Legat
nun dem Staat zufallen solle: er will wohl den Ge-
genstand durch eine Kommisston untersuchen lassen,
Ist aber schon zum Voraus überzeugt, daß dieses Legal
nicht Staatsgut sey» soll.

Carrard ist anderer Meynung; denn das Legat
von Brünisholz ward nicht den Patriziern, sondern

war unser Beschluß, der jenes Legat zu Staatsgut
erklärte, ungerecht, weil, sobald ein anderer Anspre-
cher vorhanden ist, nicht die Stellvertreter der Nation,
sondern der Richter zwischen diesen Ansprechen, ent-
scheiden soll, in dieser Rücksicht stimmt er emcr Com-
mistston bey.

Carrard vereinigt sich mit diesem Antrag, wel-
cher angenommen und in die Kommission geordnet
werden Carmintran, Kühn, Gapani, Zim-
mermann und Broye. ^Gapani im Namen einer Kommission tragt dar-

guf an, dem Direktorium zu Handen des Kriegsmi-
nisteriums die gestern begehrten Lo,ooc> Franken mit
Dringlichkeiterklärung zugestehen.

Dieser Antrag wird cinmüthig angenommen.

Carmintran im Namen einer Kommission legt

folgendes Gu achten vor, über welches Dringlichkeit
erklärt, und welches K weise in Berathung genommen

wird.

Ueber ein Gut des Stifts von Fryburg.

An den Senat
In Erwägung, daß das Stift zu Frybiirg^t

dem Patriziat bestimmt, da nun aber dieses beendigt Begwalligimg begehrt, das demselben zugehörig Gut,
ist, so kann niemand anders als der Staat diescs!ae!mnnt Dutey, >m Kanton ^eman gelegen, z vcr-

Legat ansprechen; übrigens aber wann Cdolet An- kauftn, und ^^ic. Nothwendig^
sprachen zu machen hat> so kann er M an den R'ch-izu erlauben durch t»e in der Botschaft des Aollzie-
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hungs-Direktoriums vom 2zstm Hornung anseinan-
der gefetzten Gründe, bewiesen ist.

In Erwägung, daß dem Sinn: des Gesetzes Sc> t.
Genüge geleistet ist, wenn gesorgt wird, daß die Güter
nicht tinter ihren Werth verkauft, noch der Ertrag
derselben zu etwas anders als der Bestimmung ver-
wendet werde, welche diese Güter hatten;

Hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit

Beschlossen:
t) Das Collegiatstift von Fryburg wird allererst

durch zwey von dem Richter des Orts dazu er-
nannte Sachkundige Männer, eine fpezisizirtc
Schätzung seines Guts Daley genannt, ver-
schaffen.

2) Hernach wird das besagte Stift begwältigt, durch
öffentliche Steigerung dieses Gut überhaupt oder
stückweise zu verkaufen, nach der Art, unter den
Bcdingnissen und in dem Preis, wie es ihm am
vorthcilhaftestcn seyn wird; angenommen, daß der
Preis nicht unter der Schätzung sey.

z) Das bey diesem Verkauf erlöste Geld soll ihm
unangegriffen aufbewahrt, nnd gegen gute Ver-
sicherung auf Zinsen gelegt werden. Der Ver-
waltunqskammer des Kantons Fryburg ist unter
ihrer Verantwortlichkeit die Aufsicht über diesen
Verkauf, und die Anlegung des dabey erlösten
Geldes anempfohlen.

§. i. Carrard glaubt dieses Gut sollte, so wie
jedes andere Klostergut, nicht durch das Stift selbst,
sondern durch die Nation verkauft werden.

Anderwert bemerkt, daß noch keine Verfügung
über die Collegiatstifter getroffen worden, und also
keine Güter derselben, weder durch die Nation, noch
durch die Stifter selbst, verkauft werden können: er
fodert also Vertagung dieses ganzen Gegenstandes.

Carmi'ntran beruft sich auf den 2. und ânz
des Klostecgefttzcs, welchen zufolge, diese Güter
mir unter Sequester stehen, und da der Zustand die-
scr Güter ihre Veräußerung fodert, so glaubt er,
könne keine gründliche Einwendung mehr gegen das
Gutachten gemacht werden, denn was nicht dem Staat
sey, könne auch nicht durch den Staat selbst verkauft
werden.

Carrard zieht seine Einwendung zurück.

Kühn vertheidigt ebenfalls das Gutachten als
ganz den Grundsätzen des Klostergesetzcs gemäß.

Der § wird angenommen, so wie auch die beyden
folgenden K.

Folgendes Gutachten wird zum zwcytcnmal verle-
sen und in Berathung genommen.

Ueber die Absöiiderung der Staats - lind
Gemein d- Güter.

Der grosse Rath an den Senat.
In Erwägung, daß es nöthig sey die eigentlichen

Unterscheidungszeichen zu bestimmen, nach welchen
die Nationalster von den Gemeindgütern getrennt
werden können —

In Erwägung daß dies besonders für die ehe-
mals souvcraincn Stände nöthig sey, in welchen die
Gemeindgütcr mehr oder weniger mit den Staatsgü-
tern vermischt waren.

In Erwägung, daß diese Unterscheidungszeichen
nur aus den allgemeinen Grundsätzen der Rechtsgelehrt-
heit können hergeholt werden.

Hat der große Rath beschlossen:
1) Diejenigen Güter, welche von den vormaligen

Regierungen als die Landeshoheit vorstellend er-
worden wurden, sind Nationalgüter.

2) Insbesondere sind Nationalster alle diejenigen
Güter, welche die ehemaligen Regierungen unter
dem Titcr von Eroberungen besessen haben.

g) Insbesondere auch sindNationalgüter, die aeist-
lichen Güter, welcher sich die protestantischen Stän-
de, in dein Zeitpunkte der Reformation, bemäch-
tiglen, und die nicht veräußert worden sind.

4) Die Güter, über welche die ehemaligen Regie-
rungen zum allgemeinen Nutzen des Staates ver-
fügten, sollen als Nationalgüter ai,gesehn werden,
so lange nicht durch augenscheinlichen Beweis daS

Gegentheil dargcthan wird.
L) Die Gemeinde führt diese Beweise, indem sie dar-

thut, daß diese Güter von ihr selbst erworben,
und gänzlich durch einen Zuschuß der ehemaligen
Bürger bezahlt worden sind, oder daß ihr Ursprung
von Schenkungen, die ausschließlich zu Gunsten
der Gemeinde gemacht worden sind, herrührt.

6) Gemeindgütcr sind diejenigen, welche durch die
Gemeinde erworben, und aus dem Sekel der ehe-

maligen Bürgerschaften bezahlt worden sind, wenn
schon die Aquisitionsakten von den ehemaligen^
Regierungen in ihrer Eigenschaft als Verwalter
der Güter der ehemaligen Bürgerschaften wären
errichtet worden.
Bis zum deutlichen Beweise des Gegentheils

sollen als Gemeingüter angesehen werden diejcni-
gen, über welche die ehemaligen Regierungen als
Verwalter der Güter der Bürgerschaft ausfchließ-
lich für die Verbesserungen der ehemaligen Haupt--
städte verfügten.

8) Bis zum unumstößlichen Beweise des Gegentheils
sollen ebenfalls als Gemeingüter derjenigen Güter
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angesehen werden welche die Bürger von den? Carrard folgt der Annahme des §, den er frey-
ehemaligen fouverainen Städten gemeinsam und lich eigentlich übcrfiüßig findet, und der nur darum
ausschließlich vor den andern Einwohnern genossen,'vorhanden ist, weil einst die Versammlung sich leb-
als Wayden, Armengütcr ec.

s) Die Schwierigkeiten, die sich in den Gemeinden
oder ehemaligen souveränen Ständen rücksichtlich
auf die Absonderungen der Nationalgüter von den

Gcmeindgütern erheben könnten, sind der Ent-
scheidung der gesetzgebenden Räthe unterworfen,
welche auf einen vorläufigen Vorschlag des Direkte-
riunls hierüber entscheiden werden.

§. r. Wird ohne Einwendung angenommen.
§. 2. A n dcr werth wünscht, daß der Ausdruck,

die vorherigen Regierungen, näher erläutert werde.
Carrard bemerkt, daß alle Staaten cine Re-

gierung haben, welche den ganzen Staat vorstellt,
und da dieser Ausdruck allgemein bekannt ist, so fo-
dert er Annahme des §.

Bill et er nuterstützt Anderwert, weil es unge-
wiß ist, ob ehedem dieBürger oder die 200 der Stadt
Zürich den Souverain ausmachten.

Rellstab stimmt mit Canard zum Gutachten.
Huber ist gleicher Meynung, weil jeder Staat

seine Regierung hatte, und wir nicht mehr in

haft für denselben erklärte.
Pcrighe und Dcsloes folgen Carrard.'
Custor beharret auf seinem angetragenen Znsatz,

weil er zum Beyspiel unter den zürchcrischen Gemeind-
gütcrn mehrere bemerkte, welche von Klöstern hcrrüh?
ren mögen, wie Töchterfund, Frauenfund, Allmo-
senfuttd u. dergl., daher begehrt er dringcndst Annah-
we seiner Bemerkung, weil Kuhns Trostgriinde nicht
Stich halten.

T rösch stimmt zum §.

Rellstab bemerkt, daß im Kanton Zürich viele
Klöster zu 'Armenstiftungen gemacht wurden, da nun
die Armengütcr zu Gemeindgütern erklärt wurden, fo
ist hierüber nähere Erläuterung in diesem Gesetz noth-
wendig.

Custor beharret nochmals, weil das Obmann-
Amt in Zürich auch nicht auf dem rechten Vcrzeich-
uiß steht.

Anderwerth findet man könnte die letzten Worte
des § weglassen als durchaus übcrfiüßig, nnd weil
dann dadurch der § auch für Custor und Schlumpfdas

Privat-Staatsrccht der alten Cantone eintreten können, befriedigend seyn werde.

Custor folgt auch dein Gutachten. I S c c r e t an vertheidigt den 5, und begreift nicht,
Kühn denkt auch der Begriff Regierung sey hin-wie man einiger von Zürich hergeholter Beyspiele wc-

länglich bekannt, und die Gesetze können keine Defi- gen diesen Grundsatz, der erst über die Gcmcindgutce
mtiouen enthalten, wer sie nicht verstehe müsse in die entscheiden soll, bestrciten könne.

Schule gehen.
Der § wird angenommen.
§. 3. Custor findet diesen § nicht vollständig, und

will bestimmen, die Klostergütcr, welche in Natnra,
oder deren Werth noch vorhanden ist, sollen Staats-
gut werden.

Schlumpf stimmt Custom bey, weil es leicht

Schlumpf stimmt Anderwerth bey, glaubt aber
viele Klostergütcr seyen zu Gcmcindsgütern von ge-
wissen großen Gemeinden gemacht worden.

Escher bittet Custom, daß wann er die Vcrsamm-
lung durch anzuführende Thatsachen erleuchten wolle,
er sich zuerst etwas näher erkundige, denn der Töch-
tersond, von dem er sprach, ist erst seit 20 Jahren,

möglich ist, daß die von dem Verkauf von Kloster-also von keinem aufgehobnen Kloster gestiftet worden:
gutem entstandenen Capitalien noch vorhanden sind/ebenso auch entstund der angeführte Frauenfond aus
und diese billiger Weise auch Staatsgut seyn sollten, freywilligen Beyträgen von Geistlichen für den Unter»

Kühn begreift diese Zusätze mcht denn wenn halt ihrer Witwen also auch nicht aus Klostcrgnt:
solche Güter verkauft ivürdcn ', so ist entweder der in Rücksicht Rellsiabs Einwendung ist zn bemerken,

daß freylich mehrere Klostergüter zu Armcngutcrn ge-
macht wurden, allein da sie nicht zum Gebrauch ei-

ncr einzelnen Gemeinde, sondern des ganzen chevori-
gen Staats dic-len, so werden sie deswegen nun nicht
Gcmeindgut, sondern durch die folgenden §§ zn Staajs-
gut erklärt wenden: er stimmt also zum §, oder viel-

Werth derselben in baarcm Geld oder in Schuld
briefen da gewesen : Da nun aber im ersten Fall dieser
Werth wahrscheinlich ansgefiogen, im zweyten aber
unter dem übrigen Staatsgut vermischt ist, so fodcrt
er Tagesordnung über diese Anträge und Annahme
des 5. /

Hnbcr folgt, indem es nicht leicht möq'ich wäre mehr, da derselbe überfiüßig ist, weil die schon ange-
von den verstorbnen Regicnmgsglicdcrn über die Ans-mommenen U aifch hierüber befriedigend sink», zur
Hebung und Verkauf ^er Klostergmcr Ree mig abzu- gänz nchen Weglassung desselben,
federn: müßte eine Ansî'à.c gemacht '-m so Kühn kann der D rchstrcichuna des § nicht bey-
würde sie eher zum Vortheil der Städte a to Staats stimmen - weil er zum Ganzen des Gutachtens gehört,
sussatten. und auch die erstem 5 in Spcciaifälle eintreten, folg-

' -
â
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lich dieser gegenwärtige nicht übergangen werden kann, der alten Regierungen mit einzelnen Gemeinden oder

In Rücksicht der von Züricht angeführten Beyspiele Partikularen, in Rücksicht auf ehemalige Klostergüter
bemerkt er, daß die beyden folgenden §§ hierübet ganz aufgehoben und vernichtet; woher haben wir das Recht
beruhigend entscheiden werden. dazu weder durch die Constitution noch durch die

Weber ist in Custors Grundsätzen, weil oft auZ die Gesetze! die Gemeinden, die Partikularen, die die-
den verkauften Klostcrgütern andere Fonds angefchaft scs betreffen würde, hätten also das Recht sich die-
und errichtet wurden, welche nun ebenfalls Staats-fein Begehren zu widersetzen, und richterlichen Ent-
guter seyn sollten, er fodert daher einen Beysatz §. scheid zu begehren. Zudem ist zu bemerken, daß bey

Carrard ist überzeugt, daß wir alle den gleichender Reformation alleKirchenfchätze, Heiligen, Gefäße
Zweck haben, und es nur um DeuMchmachung des u. s. w. zu Staatsgut gemacht wurden, sollen denn,
î zu thun ist. Den letzten Satz dieses j findet er wenn man auf solche weitgetricbene Gleichheiten drin-
nothwendig, weil sonst alles, was Klostergut war, gen will, nicht auch jetzt alle kostbaren Kirchcngcräth-
wann es auch noch so rechtmäßig erhalten worden schaften der katholischen Theile Helvetiens eben-
wäre, zurück gefodcrt werden könnte. Die aus diesen falls zu Staatsgut gemacht werden? und wie würde
Veräußerungen herkommende Gültbriefe sind schon durch dieses aufgenommen ich fodere also Rücknahme des
den t j dieses Gutachtens zu Nationalgut erklärt; eben befchloßnen neuen §, oder aber Bcvietzung: daß
wären aber andere Stiftungen daraus gemacht wor-Beisitz von solchen Gütern, welcher als rechtsgültig be-

den, so wird der 4te § sorgen, daß sie ebenfalls zuwiesen werden kann, von dem § ausgenommen sey.
Staatsgütern erklärt werden: daher ist der Grundsatz! Sch lumps dringt darauf, daß sein angetragner
dieses j zweckmäßig und vollständig aufgestellt, und er Beyfatz zu Webers Antrag mit demselben angenom-
fodert entweder vollständige Annahme des § oder Weg- men werde, weil er selbst fühlt, daß ohne diesen
lassung desselben, weil fein Grundsatz schon in den

frühem §§ enthalten ist.
Weber beharret neuerdings auf feinem Zusatz.

Der § wird angenommen.
Weber will als àn § bestimmen, daß Stiftun-

gen, Anstalten und Güter, welche von ehemaligen
Klostcrgütern herrühren, ebenfalls als Staatsgut er-
klärt werden.

Secretan bemerkt, daß dieser neue § eben so

unausführbar als ungerecht ist, denn wie wollte dieses
alles seit 260 Iahren untersucht und wie etwas zurück
gcfodert werden, was einst Klostergut war, und durch
die ehemaligen damals rechtmäßigen Regierungen ver-
äußert wurde? Viele dieser Güter find nun zu Schu-

zum Gottesdienst u. f. w. verwendet wordenlen,
wollte man diese zurückfedern? müßte nicht auch alles,,
was zum katholischen Gottesdienst bestimmt ist als terhalt des Gottesdienstes dienen,
Nationalgut^rklärt werden? er fodert daherTagesord-beybehalten werden oder nicht

Beyfatz jener § ungerecht wäre.
Weber will, um den aufgestellten Einwendungen

zu entsprechen, bestimmen, daß was von den ehema-
ligen Regierungen zu besondern neuen Stiftungen in
den ehemaligen Hauptstädten verwandt wurde, wieder
zu Staatsgut erklärt werde.

Kühn fodert, daß der angenommene § unverän-
dert beybehalten werde, weil er allgemein seyn soll.

Thorin folgt der unabgeänderten Beybehaltung
des neuen §, weil es sich von selbst versteht, daß das
was von den alten Regierungen angekauft wurde,
nicht wieder zu Staatseigenthum gemacht werden
kann.

Rellstab folgt Thorin, und denkt, da die Re-
ligionsdiener vom Staate besoldet werden müssen, so

sey es gleichgültig, ob diese Fonds, welche zum Un-
noch abgesondert

«nng über Webers Antrag.
Sch lumps stimmt Webers Antrag bey, weil alle

jetzigen Klöster ebenfalls zu Staatsgut erklärt werden:
einzig will er dasjenige, was zum reformirten Got-
tesdicnst bestimmt ist, von diesem neuen 5 ausnchmcn

Anderwert stimmt ganz Webers Antrag bey
weil sich Schlumpst vorgefchlagne Ausnahme von selbst
verstehe.

Webers Antrag wird angenommen.
Carrard bemerkt, daß nun wenn ein begüterter

Custor folgt der Beybehaltung des §.
Der neue § wird beybehalten.
Kühn bemerkt, daß noch etwas in dem Gutach-

ten vergessen wurde; mehrere der ehevorrgen dcmokra-
tischen Kantone besaßen liegende Güter, die Kantons-
gut waren, und nicht einzelnen Gemeinden gehörten,
diese nun sollen billigermaaßcn, so wie das Kantons-
gut der chevor aristokratischen Kantone, zu Staats-
gut gemacht werden, daher stdert er folgenden neuen
§. »Ferner sind Nationalster alle diejenigen Capita-

Bürger ein Klostcrgut kaufte, und dieses zu einer lim und liegende Güter, welche vor der Vereinigung
Eememds-Armenanstalt dahin gab, diese Anstalt lauftHclvetiens einzelnen damals souveränen Völkerschaften
dem eben genommenen Beschluß zu Natisnalgur er-der Schweiz, und nicht einzelnen Gemeinden derselben
klärt wurde.

Mehr noch; durch diesen § werben die Coutraktx
zugestanden haben.

Dieser Antrag wird angenommen,



Das Direktorium zeigt an, daß einige der

zur Bewachung der obersten Aüthoritäten vorhandenen
Truppen m den Kanton Waldstätten versandt wur-
den, daß aber schon dafür gesorgt sey, daß andere
eben so treue Truppen zur Bewachung der obersten
Aüthoritäten herbervftn werden.

A »der wert fodert Verweisung an eine Kom-
misston.

Secret an sagt: jetzt ist nicht der Zeitpunkt
über Formen Zeit zu versäumen, wir sollen Zutrauen
dem Direktorium schenken und während das Direkte-
rium für die Sicherheit des Vaterlands sorgt, ohne
Mißtrauen und mit völliger Ruhe ebenfalls für das
Vaterland arbeiten, ich fodere also Tagesordnung
über diesen Antrag.

Kühn und Duber stimmen bey, und fodern
Mittheilung an den Senat, welche erkannt wird.

Das Direktorium verspricht schleunigere Be-
kanntmachung der Gesetze, und rechtfertigt den Iustitz-
Minister über die bisherige Verzögerungen, welche in
Mangel an hinlänglichen Beschleunigungs-Anstalten
ihren Grund hatten. Zugleich übersendet er einen Be-
richt des Iustitzininisters, der die bisherigen Hinter-
nisse der schleunigen Bekanntmachung der Gesetze an-
zeigt.

Kühn fodert Mittheilung dieser Botschaft an den
Senat, und Verweisung an die Kommission über Be-
kantmachung der Gesetze.

H u ber folgt.
Cartier folgt auch, denkt aber es sen nicht ohne

Grund gewesen, daß man sich über die langsame Be-
kanntmachung der Gesetze beklagte. »

Zimmer mann ist auch überzeugt, daß die Ge-
setzgcber volles Recht hatten, sich wegen der Bekannt-
mächung der Gesetze zu beklagen, glaubt aber, daß
wir uns hierüber nur an das Direktorium zu wenden
haben, welches dann seiner Seits den Iustitzminister
verantwortlich machen kann.

K u h n s Antrag wird angenommen
Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Großer Rath, ,o Merz.
Präsident: Herzog von Efsingen.

Der Präsident sagt: Schon habe ich wieder eine
frohe, wichtige Nachricht mitzutheilen, die uns durch
cinc Botschaft des Direktoriums angezeigt wird. —
Es scheint, als ob ich das Glück haben müsse, in der
Zeit meines Vorsitzes Euch immer frohe Botschaften
zu hinterbringen, die den Sieg der Sache der Freyheit
und die Sicherheit unsers Vaterlandes zum Gegenstand
haben î

Folgende Botschaft wird verlesen, durch öfteres
Beyfallgeklalsch unterbrochen, und mit dem frohesten
Ausruf: Es lebe die Freyheit! aufgenommen.

Das Vollzielntnqs,Direktorium der
einen und untheilbaren helvetischen Reyà
M,

An die gesetzgebenden Räthe.

Bürger Gesetzgeber!
Sobald der General Massena am 6ten März über

den Rhein gegangen war, rückte er an der Spitze der
Brigade des General Lorge gegen den berühmten Paß
von Luzimsteig vor, welcher mit Recht als der Schlüssel
von Bündten angeschen wird. Zwischen zwey fürch-
terlich hohen Felsen ist da ein enger, mit einem ei-
fernen Thor verschlossener Paß. Seit mehrern Mo-
naten hatte der Feind mit jedem Tag durch Verschan«
zungen, und alles, was die Kunst vermag, denselben
noch mehr befestigt. Ein zahlreiches Truppencorps
verlheidigte diese Verschanzungen. Die Republikaner
liefen Sturm, der Widerstand war hartnäckig; aber
welcher Widerstand kaun dem Muth der Franken wider»
stehen? Der Luziensteig ward mit dem Bayonet er-
vbert; vierhundert Mann, vier Kanonen, Munition-
wägen und Munition wurden vom Sieger erbeutet.

Dieser erste Erfolg eröffnete neue «siege. Die Oest-
erreicher waren in Bündten eingeschlossen, und ihre ver-
schiedenen Truppencorps konnten nur Zeit zu gewinnen
suchen, nm sich auf einen Punkt zusammen zu ziehen.

Die Republikaner schnitten ihnen auch dieses Mit-
tel ab. DaS beylicgende Schreiben des tapfern Ge«

nerals Massena, mit Recht der Sohn des Sieges ge»

nannt, wird euch das übrige bekannt machen.
Dieser große Sieg sichert auf immer die helvetische

Republik gegen die Ucbclgesinnten im Innern. S»
werden die Feinde der Freyheit vernehmen, daß die
Stunde der Freyheit geschlagen hat.

Es leben die beyden verbündeten Republiken!

Republikanischer Gruß!

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums

Bay.
Im Namen des Direktoriuins der General-Sekretär,

M o ussom


	Gesetzgebung

